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3Vorwort

Seit 1997 arbeiten Polizei, Justiz, städtische Beratungs-
einrichtungen und Beratungsstellen freier Träger in dem 
„Hannoverschen Interventionsprogramm gegen Männer-
gewalt in der Familie“ (HAIP) zusammen, um die ver-
schiedenen erforderlichen Maßnahmen wie Intervention, 
Schutz, Beratung, Hilfe und Prävention zum Nutzen aller 
zu integrieren. Wir möchten Ihnen mit der Broschüre 
die Gelegenheit geben, sich über das Programm und 
seine Entwicklung zu informieren und damit gleichzeitig 
unmissverständlich deutlich machen, dass Schutz und 
Sicherheit in der Landeshauptstadt Hannover einen ho-
hen Stellenwert genießen und häusliche Gewalt nicht als 
„Privatsache“ abgetan wird.
Wir danken den Vertreterinnen und Vertretern der betei-
ligten Institutionen, ohne deren engagierte Mitarbeit der 
Erfolg des Projektes nicht möglich gewesen wäre.
Wir danken allen, die die Erstellung dieser Broschüre 
ermöglicht haben.

Mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der 
Thematik verbinden wir mit der überarbeiteten Heraus-
gabe der Broschüre auch die Hoffnung, die Weiterent-
wicklung zu verdeutlichen und einen Anstoß zu geben, 
ähnliche Projekte zu entwickeln.

Herbert Schmalstieg
Oberbürgermeister

Hans-Dieter Klosa
Polizeipräsident
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Gewalt gegen Frauen und Kinder gehört zu den schweren 
Menschenrechtsverletzungen. Zahlreiche Studien und 
Untersuchungen, u.a. des Kriminologischen Forschungs-
instituts Niedersachsen (KFN), Auswertungen von Poli-
zeieinsätzen bei „Familienstreitigkeiten“ (LKA München 
1991), aber auch die  Prävalenzstudie der Bundesregie-
rung aus dem Jahr 2004 (Universität Osnabrück) zeigen 
die Entwicklung auf, die der Umgang mit der Problematik 
„Gewalt in der Familie“ genommen hat.

Dabei wird sehr deutlich, dass die Begriffe „Gewalt in der 
Familie“ oder „häusliche Gewalt“ zwar den Ort benen-
nen, an dem diese Gewalt ausgeübt wird, sie verschleiern 
jedoch den Tatbestand, dass ca. 95 % der Täter Männer 
sind.

Das hannoversche Interventionsprogramm spricht des-
halb bewusst von „Männergewalt in der Familie“. Sexua-
lisierte Gewalt und Gewalt gegen Kinder werden ebenfalls 
in der Vernetzung berücksichtigt.

Probleme beim juristischen  
Umgang mit Männergewalt

Beim üblichen juristischen Umgang mit Männergewalt 
ergeben sich u.a. folgende Probleme: 

Ohne Unterstützung geben betroffene Frauen oft „klein 
bei“. Sie verzichten häufig auf die meist erforderlichen 
Strafanträge bzw. ziehen diese aus verschiedenen Gründen 
wieder zurück. Sie leben vielleicht nach kurzen Aufenthal-
ten in Frauenhäusern wieder in der Beziehung mit dem 
gewalttätigen Partner, z.T. aus Angst, oder weil sie wegen 
der Kinder oder dem sozialen Umfeld „um jeden Preis“ die 
Familie zusammenhalten wollen oder keine Möglichkeit se-
hen, ohne den Partner „überleben“ zu können.

Zusätzlich dazu befinden sich Migrantinnen und Flücht-
lingsfrauen in einer besonderen Situation. Ihr privates 
und gesellschaftliches Leben ist hier stark durch die ge-
setzlichen Vorgaben wie Ausländergesetz, Asylverfah-
rensgesetz etc. bestimmt. Ihr soziales Leben ist auch von 
ihrem Aufenthaltsstatus abhängig. Um sie bei häuslicher 
Gewalt zu unterstützen, ist interkulturelle Kompetenz 
eine unverzichtbare Notwendigkeit.

Die Staatsanwaltschaft stellte bisher meist das Straf-
verfahren ein und verwies auf den Privatklageweg, wo-
mit die betroffenen Frauen oft psychisch und finanziell 
überfordert waren.

Selten wurden die Täter für ihr Verhalten verurteilt, falls 
doch, dann zu einer Geldstrafe, die die Familien oder die 
Partnerschaft oft zusätzlich belastete, was wiederum das 
Konfliktpotential deutlich erhöhte.

Die früher vorherrschenden Vorgehensweisen ließen kei-
nen Ansatz zur Förderung der Verhaltensweisen erkennen, 
erst das im Jahr 2002 eingeführte Gewaltschutzgesetz 
mit seinen Begleitmaßnahmen zur Unterstützung der 
Opfer und der Möglichkeit, die Täter zur Verantwortung 
zu ziehen, scheint einen Beitrag zu leisten, der Gewalt 
Einhalt gebieten zu können.

1. Programmbeschreibung
1.1 Ausgangssituation

Hier setzt das Hannover Interventionsprogramm gegen 
Männergewalt in der Familie (HAIP) an.

Stationen in der Entwicklung von HAIP
Der Runde Tisch gegen Männergewalt in der Familie wurde 
1992 durch die damalige Frauenbeauftragte der Stadt 
Hannover, Frau Dr. Ursula Müller, gegründet. Dieser Ar-
beitskreis war und ist bis heute durch Vertreterinnen 
und Vertreter von Behörden aus den Bereichen „Justiz“, 
„Polizei“ und „Soziales“ sowie von freien Trägern institu-
tionsübergreifend besetzt.
 
Vorbild war das US-amerikanische Modell DAIP (Dome-
stic Abuse Intervention Programm – Duluth/Minnesota). 
Der Runde Tisch hatte sich zum Ziel gesetzt, ein entspre-
chendes Modell auf deutsche Rechtsverhältnisse und han-
noversche Interventionsmöglichkeiten zuzuschneiden.

Weitere Stationen der Arbeit des Runden Tisches
1994 Fachtagung „Männergewalt in der Familie“

1995 Telefonaktion: öffentliches Angebot einer tele-
fonischen Beratung für Gewalttäter mit dem Ziel 
herauszufinden, ob und in welchem Umfang sich 
Männer auf Beratungen einlassen.

1995 Auftrag zur Entwicklung des „Sozialen Trainings-
programms für gewalttätige Männer, die gegen 
ihre Partnerinnen/Ehefrauen gewalttätig sind“ 
für die Umsetzung in Hannover.

1996 wurde das Gesamtkonzept vorgelegt und die ers-
ten Schulungen bei der Polizei durchgeführt.

1997 offizielle Umsetzung von HAIP mit In-Kraft-Tre-
ten einer entsprechenden Polizeiverfügung.

1.1.2002  In-Kraft-Treten des Gewaltschutzgesetzes und 
Umsetzen des Niedersächsischen Aktionsplanes 
zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. 

 Dabei konnte die Landeshauptstadt Hannover so-
wie die Polizeidirektion Hannover auf das beste-
hende Netzwerk HAIP zurückgreifen.

31.12.2005   Das Präventionsprogramm Polizei-Sozialar-
beit (PPS) wird eingestellt.

01.01.2006  Hannover bekommt eine Beratungs- und In-
terventionsstelle (BISS), die über Mittel, die das 
Land Niedersachsen zur Verfügung stellt, finan-
ziert wird.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus bekommt nun (anstel-
le von PPS) die Informationen zu Fällen häuslicher Gewalt 
direkt von der Polizei und leitet diese weiter an die zustän-
digen Bausteine des Netzwerkes HAIP, nämlich an die Be-
stärkungsstelle, an SUANA/kargah e.V. – Beratungsstelle für 
von Gewalt betroffene Migrantinnen, an die Waage e.V. und 
an das Männerbüro Hannover e.V.
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HAIP will...
... die hohe Gewaltquote in Familien reduzieren, 

indem durch sinnvoll vernetzte 
Intervention aller beteiligten Institutionen 
Tätern, Betroffenen und der Öffentlichkeit 
folgende Punkte verdeutlicht werden:

Gewalt in der Familie ist ein gravierendes Thema der 
Inneren Sicherheit und soll als ein solches behandelt 
werden. Gewalt in der Familie zeigt allein schon aufgrund 
der überwältigenden Häufigkeit von männlichen Tätern, 
dass dieses Problem offenbar über individuelle „Paarpro-
bleme“ hinausgeht. 

Öffentliche Einrichtungen in Hannover behandeln Ge-
walt in der Familie nicht länger als „Privatsache“; bei 
Körperverletzung in der Familie wird in der Regel nicht 
mehr auf den Privatklageweg verwiesen, sondern ver-
deutlicht, dass öffentliches Interesse gegeben ist (wie 
dies rein rechtlich schon seit dem entsprechendem Be-
schluss der Justizministerinnen/Justizministerkonferenz 
11/94 möglich ist). 

Mythen und Verhaltensmuster sollen enttarnt werden 
(z.B. das Prinzip „Männer müssen ab und zu mal hart 
durchgreifen.“, „Beruflicher Stress führt dazu, dass Män-
ner mal zuschlagen.“ „Der Stärkere kann mit dem/der 
Schwächeren machen, was er will!“)

Es soll erreicht werden, dass Kinder in Familien nicht 
weiterhin Gewalt als Konfliktlösungsmuster erlernen und 
Täter- und Opferrollen reproduzieren.

Umsetzung des Niedersächsischen Aktionsplans zur 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

... Schutz und Hilfe für von  
Gewalt betroffene Frauen bieten: 

Schutz kann die Polizei (je nach Gefahrenlage) durch 
Wegweisung/Platzverweise bis zu 14 Tage oder Inge-
wahrsamnahmen der Täter und/oder durch Vermittlung 
der betroffenen Opfer in eines der Frauenschutzhäuser 
bieten. Grundsätzlich gilt zwar seit dem 01.01.2002 „Der 
Täter geht, das Opfer kann bleiben“, die langjährige Bera-
tungserfahrung lehrt jedoch, dass diese Vorgehensweise 
nicht immer den tatsächlichen Interessen der Frauen und 
ihrer Kinder entspricht. Misshandelte Frauen und Kinder 
sind häufig durch die erlittene Gewalt in hohem Maße 
traumatisiert. Nicht selten wollen sie nicht länger in der 
Wohnung, die auch der „Tatort“ ist, bleiben, zu schmerz-
lich sind die Erinnerungen, zu groß die – oft berechtigte 
– Angst, dass der Täter sich nicht an die Wegweisung 
hält.

1.2 Ziele von HAIP

Hilfe besteht – neben der Möglichkeit einer Krisenven-
tion – aus einer Kombination von psychologischer und 
sozialpädagogischer ambulanter aber auch stationärer 
Unterstützung (wie sie u.a. in Frauenhäusern geleistet 
wird: Mit den betroffenen Frauen wird ein individuelles 
Konzept für Hilfe/Beratung/Therapie entwickelt und sie 
werden unterstützt, dies umzusetzen, damit sie aus dem 
Gewaltkreislauf aussteigen können:

Hilfe bei der Bearbeitung des erlittenen Traumas. 
Unterstützung bei der Veränderung von opfertypischen 

Beziehungsmustern. 
Unterstützung bei konkreten Schritten in die Eigen-

verantwortlichkeit

Auf Wunsch der betroffenen Frau kann darüber hinaus 
folgende Unterstützung geboten werden:

Unterbringung und Schutz in einem örtlichen Frauen-
schutzhaus oder Weitervermittlung aus Sicherheitsgrün-
den in das Frauenhaus einer anderen Kommune.

Mit Hilfe eines Mediators / einer Mediatorin werden ge-
meinsam mit dem (Ehe-)Partner vertragliche Vereinba-
rungen über die Voraussetzungen (Beratung, Training, 
Therapie) für ein zukünftiges, gewaltfreies Zusammen-
leben oder Vereinbarungen über eine gütliche Trennung 
verhandelt, gegebenenfalls auch über eine Wiedergut-
machung. Die Einhaltung der Vereinbarungen wird über-
prüft.

... dass Gewalttäter in (Ex-)Partnerschaften mehr
als bisher zur Verantwortung gezogen werden
und eine Übernahme von Verantwortung und
Verhaltensänderungen bei Tätern erreicht wird.
Es wurden Konzepte entwickelt, um gewalttätige Män-
ner dazu zu bringen, Verantwortung für ihr Verhalten zu 
übernehmen und Gewalttätigkeiten sofort und dauerhaft 
zu unterlassen. Die Täter haben im Verlauf der Arbeit 
die Möglichkeit, ihr Verhalten in Frage zu stellen und zu 
verändern durch: 

Einzelberatungen / soziales Training, in denen die Tä-
ter mit ihrem Verhalten konfrontiert und zum Umlernen 
motiviert werden, und/oder Wiedergutmachungsverträ-
ge sollen Verhaltensänderungen erwirken:

Auf die Täter soll Druck ausgeübt werden, um deren 
Motivation zu steigern, ihr Verhalten zu ändern. (Täter 
nehmen erfahrungsgemäß selten freiwillig Beratung, 
Therapie oder Verhaltenstraining in Anspruch).

Durch die „Berücksichtigung des Nachtatverhaltens 
im drohenden Strafverfahren“ werden sie entweder zur 
Teilnahme am „Sozialen Trainingsprogramm“ und/oder 
zur Einhaltung von vertraglich abgesicherten Vereinba-
rungen motiviert, welche die individuellen Interessen der 
Opfer berücksichtigen.
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1.3 Organisationsform

Die Federführung für HAIP liegt bei der Gleichstel- 
lungsbeauftragten der Stadt Hannover, Frau Dr. Vollmer-
Schubert. 

Die Koordination wird von Frau Nassiri von SUANA, Frau 
Rexhausen vom Frauen- und Kinderschutzhaus und Herrn 
Amme vom Kommunalen Sozialdienst der Stadt Hanno-
ver wahrgenommen. Das Koordinationsteam (KO-Team) 
ist für die Erstellung der Einladung und die Tagesordnung 
sowie für die Moderation und das Protokoll des Runden 
Tisches (RT) verantwortlich. Die Moderation kann an 
andere TeilnehmerInnen des RT delegiert werden; z.B. 
wenn Themen von einer Institution eingebracht werden, 
liegt auch die Moderation bei dieser Institution. Damit 
soll eine stärkere Beteiligung und Mitverantwortung am 
RT erreicht werden. Das KO-Team koordiniert die Themen 
für den RT bzw. schlägt auch selbst Themen vor. Themen, 
die aktuell nicht bearbeitet werden, werden in einem so 
genannten „Themenspeicher“ gesammelt und zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder eingebracht. Die Verantwor-
tung dafür liegt beim KO-Team. Das KO-Team macht 
Vorlagen für Beschlüsse. Der RT entscheidet darüber. 
Das KO-Team koordiniert die Öffentlichkeitsarbeit, die 
Teilnahme an entsprechenden Gesprächen, Veranstal-
tungen, Fachtagungen, etc. 

Die „Bausteine-Treffen“ (BST) arbeiten eigenständig; d.h. 
dort werden Aufträge und Themen des RT sowie eigene 
Fragestellungen, Falldarstellungen etc. bearbeitet. 

Für eine hauptamtliche Koordination standen und stehen 
bisher keine Gelder zur Verfügung. Deshalb entschied 
sich der Runde Tisch für diese Form der Koordination. 
Vorteilhaft wirkt sich aus, dass auf diese Weise verschie-
dene Blickwinkel und fachliche Ressourcen genutzt wer-

den, wie z.B. die politischen Kontakte und Einflüsse der 
Gleichstellungsbeauftragten.

Am regelmäßig stattfindenden „Runden Tisch“ (s. Gra-
fik) arbeiten Vertreterinnen und Vertreter von Justiz, 
Polizei, Soziales und freien Trägern zusammen. Der 
Runde Tisch trifft sich viermal jährlich. Daneben gibt es 
die monatlich stattfindenden Treffen der HAIP-Bausteine. 
Arbeitskreise werden nach Bedarf und entsprechend den 
aktuellen Schwerpunkten des Runden Tisches eingerich-
tet; zur Zeit bestehen die Arbeitskreise „Migrantinnen“,   
„Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrungen im 
häuslichen Bereich“ und „Zwangsheirat“.  

Innerhalb des HAIP-Verbundes kommt dem Referat für 
Frauen und Gleichstellung eine besondere Rolle zu. Es ist 
in die Koordination und Organisation des Gesamtpro-
jekts eingebunden, lädt zum Runden Tisch ein und ist in 
Einzelfällen Anlaufstelle für betroffene Frauen. Während 
der offenen Sprechstunden des Referates oder nach te-
lefonischer Vereinbarung wenden sich immer wieder von 
Gewalt betroffene Frauen an die Mitarbeiterinnen der 
Gleichstellungsbeauftragten. In der Regel werden sie 
nach einem Klärungsgespräch an die zuständigen Stel-
len weiter vermittelt, jedoch werden auf ausdrücklichen 
Wunsch der Betroffenen auch z.T. längere Beratungen 
durchgeführt.

Die Gleichstellungsbeauftragte übernimmt außerdem die 
Funktion des Bindeglieds zwischen den einzelnen Insti-
tutionen ebenso wie zu den Gremien der kommunalen 
Politik und der Verwaltung, leistet Lobbyarbeit und för-
dert die Vernetzung. Sie versteht sich gleichermaßen als 
Motor wie auch als Multiplikator des Projekts auf lokaler, 
überregionaler und z.T. auch internationaler Ebene.

Organisationsform HAIP

Bausteinetreffen

Vernetzung/Kooperation, Unterstützung, Beratung,
fallbezogene Arbeit

Runder Tisch
(Teilnehmende siehe umseitige Grafik)

Vorschläge, Abstimmung und Beschluß von Maßnahmen,
Lobbyarbeit für Finanzen, Monitoring, Evaluation,
Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit, Weiterentwicklung

Arbeitskreise

Federführung
Frau Dr. Vollmer-Schubert  (LH Hannover, Referat für Frauen und Gleichstellung)

Koordination
Frau Nassiri  (SUANA / kargah e.V. – Beratungsstelle
für von MännerGewalt betroffene Migrantinnen)

Frau Rexhausen  (Frauen- und Kinderschutzhaus)

Herr Amme  (LH Hannover – Kommunaler Sozialdienst)

Vorbereitung und Koordination
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Runder Tisch „Männergewalt in der Familie“

LH Hannover FEDERFÜRUNG

Referat für
Frauen und Gleichstellung

Polizeidirektion Hannover

Beauftragte für
Kriminalprävention (BfK)

BISS-KOOPERATIONSPARTNER

Waage Hannover e.V.

LH Hannover KOORDINATION HAIP

Kommunaler Sozialdienst (KSD)

LH Hannover

Referat für
interkulturelle Angelegenheiten

BISS-KOOPERATIONSPARTNER

Bestärkungsstelle
für von Gewalt betroffene Frauen

BISS-KOOPERATIONSPARTNER

Männerbüro Hannover e.V.

Staatsanwaltschaft Hannover

Kinderschutz-Zentrum
in Hannover

Mädchenhaus Hannover e.V.

Frauennotruf und Telefon
Langenhagen e.V.

Opferhilfebüro

KOORDINATION HAIP & BISS

Frauen- und Kinderschutzhaus

KOORDINATION HAIP & BISS-KOOPERATIONSPARTNER

SUANA – Beratungsstelle für von
Gewalt betroffene Migrantinnen
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1.4 Das Gewaltschutzgesetz – Wer schlägt, muss gehen
   Frau Dr. Schirrmacher, Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 

Das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) ermöglicht es vielen 
von Gewalt betroffenen Frauen in der eigenen Wohnung 
zu bleiben, statt vor dem Gewalttäter fliehen zu müssen. 
Nicht das Opfer der Gewalttaten, sondern der Gewalttäter 
hat die Wohnung zu verlassen. Schutzmaßnahmen – wie 
z.B. Näherungsverbote – sind möglich. 

Die zentralen Regelungen sind: 

Wegweisung aus der Wohnung (§ 2 GewSchG) 
Opfer von Gewalttaten, die mit dem Täter in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, haben den Anspruch darauf, 
die Wohnung allein zu nutzen. Die Regelung gilt auch für 
nicht-eheliche Lebensgemeinschaften und unabhängig 
davon, wer Mieter oder Eigentümer der Wohnung ist. 
Letzteres ist nur für die Dauer der Zuweisung wichtig: Ist 
das Opfer Alleinmieterin oder Eigentümerin, kann diese 
Regelung auf Dauer gelten. Hat auch der Täter Rechte an 
der Wohnung, beträgt die Zuweisung in der Regel sechs 
Monate. Am Mietvertrag selbst ändert sich nicht. Es wird 
nur geregelt, wer die Wohnung nutzen darf.
 
Um den Anspruch geltend machen zu können, muss das 
Opfer von Gewalt betroffen sein; Gewalt beinhaltet nach 
der Definition des Gesetzes Körperverletzung, Gesund-
heitsbeschädigung oder Freiheitsberaubung. Unter be-
stimmten Voraussetzungen reicht es auch aus, wenn die-
se Taten noch nicht verwirklicht wurden, sondern „nur“ 
mit ihnen gedroht wurde.

Schutzanordnungen (§ 1 GewSchG) 
Opfer von Gewalt können darüber hinaus Schutzanord-
nungen beantragen. Dies sind z.B. Betretungs-, Nähe-
rungs- und Aufenthaltsverbote. Damit können einerseits 
Wohnungszuweisungen abgesichert werden, indem zum 
Beispiel dem Täter die Rückkehr in die Wohnung unter-
sagt wird. Aber auch dann, wenn Täter und Opfer (schon) 
getrennt leben, können diese Anordnungen getroffen 
werden. Dieser Schutz kommt für Opfer von sog. Stalking 
– also Verfolgungen und Belästigungen – in Betracht. Es 

wird damit dem Umstand Rechnung getragen, dass Stal-
king vielfach nach einer Trennung von Tätern häuslicher 
Gewalt ausgeübt wird. 

Weitere wichtige Regelungen
sind darüber hinaus: 

Wer gegen eine Schutzanordnung verstößt, macht sich 
strafbar. 

Wenn das Opfer und der Täter in einem „auf Dauer 
angelegten gemeinsamen Haushalt“ leben oder sie in-
nerhalb von sechs Monaten vor Antragstellung einen 
solchen Haushalt geführt haben, sind die Familienge-
richte für die Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz 
zuständig.

Alle Anordnungen können in einem Eilverfahren bei 
Gericht geltend gemacht werden. Es wird dann eine 
vorläufige Regelung getroffen; auf eine Anhörung des 
Gewalttäters kann dabei verzichtet werden. 

Wichtig ist: Das Gewaltschutzgesetz ist ein zivilrechtli-
ches Gesetz. Der Schutz greift also nicht automatisch ein. 
Vorausgesetzt wird, dass das Opfer der Gewalttaten sich 
selbst an ein Gericht wendet, um einen entsprechenden 
Anspruch durchzusetzen. Es müssen auch entsprechende 
Beweismittel vorgelegt werden. Hierzu können die Do-
kumentation eines polizeilichen Einsatzes oder ärztliche 
Atteste genutzt werden. 

Wichtig ist auch: Kinder können keinen Antrag nach dem 
Gewaltschutzgesetz stellen. Stattdessen finden zum 
Schutz der Kinder die Regelungen des Kindschaftsrechts 
Anwendung. Die §§ 1666, 1666a des Bürgerlichen Ge-
setzbuches (BGB) ermöglichen es, dass zugunsten von 
Kindern gewalttätige Erziehungsberechtigte aus der 
Wohnung gewiesen werden – anstatt die Kinder aus der 
Familie zu nehmen. Diese Schutzmaßnahme setzt keinen 
Antrag voraus und kann vom Familiengericht von Amts 
wegen veranlasst werden. 

Das Gewaltschutzgesetz ermöglicht damit aufgrund der 
klaren Regelungen und des einfachen Verfahrens schnel-
len Schutz in der eigenen Wohnung.
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Das Gewaltschutzgesetz gibt ein Recht auf Schutz

Das Recht auf Schutzanordnungen
(Bannmeile, Näherungs- und Belästigungsverbot)

Das Recht auf Wegweisung des
Gewalttäters aus der Wohnung

§ 2 Gewaltschutzgesetz
entweder zur Absicherung der Wohnungs-

zuweisung
oder als isolierte Maßnahme bei unzumut-

barer Belästigung und Verfolgung (Stalking)

§ 1 Gewaltschutzgesetz

Gewalt (Körperverletzung, Gesundheitsbe-
schädigung, Freiheitsberaubung) ODER

Drohung mit Gewalt ODER
Stalking (Verfolgung, Belästigung, Nach-

stellen)

Voraussetzungen
Gewalt (Körperverletzung, Gesundheitsbe-

schädigung, Freiheitsberaubung) ODER
Drohung mit Gewalt und weiteres
Zusammenleben ist „unbillige Härte“ UND

auf Dauer angelegter gemeinsamer
Haushalt UND

Frist: spätestens drei Monate nach
Gewalttat muss der Antrag gestellt werden.

Voraussetzungen

die Wohnung zu betreten
sich im Umkreis der Wohnung aufzuhalten
andere in der Anordnung bestimmte Orte

aufzusuchen (z.B. Kindergarten, Arbeitsplatz)
Verbindung mittels Fernkommunikations-

mitteln aufzunehmen
ein Zusammentreffen herbeizuführen

Verbote
die Wohnung zu verlassen
Dauer: in der Regel sechs Monate

Anordnung

Antrag auf eine einstweilige Anordnung
Glaubhaftmachung des Antrags durch

eidesstattliche Versicherung
polizeiliche Dokumentation
ärztliches Attest
Aussagen von Zeuginnen und Zeugen

Antrag beim Familiengericht
bei gemeinsamem Haushalt: Familiengericht
sonst: allgemeines Zivilgericht (Amtsgericht)

Antrag bei Gericht

sind Straftaten nach § 4 Gewaltschutzgesetz
Polizei kann eingreifen, um Täter zu

entfernen, z.B. mit einem Platzverweis

Verstöße gegen Schutzanordnungen
Räumungsvollstreckung durch Gerichtsvoll-

zieherinnen und Gerichtsvollzieher
Vollstreckungshilfe durch Polizei

Vollstreckung
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1.5 Interventionsverlauf und praktische Umsetzung

Bei einer vergleichenden Untersuchung europäischer 
Projekte gegen häusliche Gewalt durch die englische Or-
ganisation „Crime Concern“ (finanziert durch EU-Mittel 
– DAPHNE), wurde HAIP 1998 als vorbildlich bewertet 
und als das Projekt, das mit weitreichender Vernetzung 
über die längsten Erfahrungen in der praktischen Um-
setzung verfügt.

Aufgrund dieser Entwicklung und der Resonanz bietet 
das Koordinationsteam seine Dienste für Referate und 
Tagungen zum Thema Prävention und Intervention gegen 
Männergewalt in der Familie an. Diesbezügliche Anfragen 
kommen aus dem ganzen Bundesgebiet. Es gab aber auch 
schon Anfragen von und Interviewtermine mit Delegatio-
nen aus England, Schweden, Südamerika und Südafrika. 

Gerade im Zusammenhang mit der Verabschiedung des 
Gewaltschutzgesetzes sind viele Anfragen nach Vor-
trägen über die Organisation und Erfahrungen an das  
Projekt insgesamt sowie an einzelne Bausteine heran-
getragen worden.

Innerhalb und außerhalb Hannovers wurden z.B. Infor-
mationen und Weiterbildungen in folgenden Einrichtun-
gen und Institutionen durchgeführt:

Kommunaler Kriminalpräventionsrat der Stadt  
Hannover

Landespräventionsrat Niedersachsen
Verschiedene politische Ausschüsse der Stadt  

Hannover
Bereichsleitung des FB für Jugend und Familie
Kommunaler Sozialdienst der Stadt Hannover
Straf- und Zivilrichter beim Amtsgericht Hannover
Ärztekammer Niedersachsen
Verschiedene Kommunen und Gremien in der Region 

und im Bundesgebiet

Mit den anderen Interventionsprojekten in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz besteht eine Vernetzung 
und ein regelmäßiger Erfahrungs- und Informationsaus-
tausch. 

Intervention im HAIP-Verbund

FB Jugend und Familie
Kommunaler Sozialdienst
(wenn Kinder/Jugendliche betroffen

sind / mit im Haushalt leben)

Polizeieinsatz
Polizeibericht

Bestärkungsstelle

proaktiver Kontakt
zu weiblichen Opfern

SUANA

proaktiver Kontakt
zu Migrantinnen

Waage

proaktiver Kontakt
zu Opfer und Täter

Männerbüro
Hannover

proaktiver Kontakt zu
a) männlichen Tätern
b) männlichen Opfern

weitere
Unterstützungs-

arbeit

weitere
Unterstützungs-

arbeit

Beratung und
Konfliktklärung
Opfer u. Täter

weitere Unter-
stützungsarbeit
männliche Opfer

Fax

Täterarbeit
Soziale Trainings

Programme

ggf. Weiterverweis an Frauenhaus – Bestärkungsstelle – SUANA – Waage – Männerbüro

Erstberatung
Täter und

männliche Opfer

Erstberatung
Opfer und Täter

Erstberatung
Migrantinnen Opfer

Erstberatung
weibliche Opfer

zentrale Verteilungsstelle Intervention (Frauen- und Kinderschutzhaus)
proaktiver Kontakt zu Opfern

übermittelt Aufträge an
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1.6 Wer macht was?

In der folgenden Übersicht sind die Aufgaben und Tätig-
keiten der in HAIP beteiligten Institutionen dargestellt:

Polizei
fertigt ggf. Strafanzeige und führt die Ermittlungen 
spricht ggf. Platzverweise gegen Täter aus
sichert Beweise und dokumentiert den Einsatz
gibt Hinweise auf weitergehende Beratungs- und Be-

stärkungsmöglichkeiten für die Opfer
setzt in jedem Fall das Jugendamt in Kenntnis, wenn 

Kinder betroffen sind oder im gleichen Haushalt leben
gibt die Formularberichte an die BISS-Koordination 

Bestärkungsstelle  
für von Gewalt betroffene Frauen

erarbeitet individuellen Bestärkungsplan
gibt psychosoziale Unterstützung für betroffene Frauen 

und ihre Kinder
bietet Beratung und Therapie für betroffene Frauen
proaktive Beratung nach BISS-Konzept

SUANA – Beratungsstelle für von  
Männergewalt betroffene Migrantinnen

bietet multiprofessionelle und multilinguale Hilfe und 
Bestärkung

informiert über aufenthaltsrechtliche und asylrecht-
liche Fragen

unterstützt und begleitet betroffene Migrantinnen
proaktive Beratung nach BISS-Konzept

Männerbüro
führt Erstberatung der Beschuldigten durch
bietet Folgeberatungen und Krisenintervention an
führt Soziale Trainingsgruppen durch
nimmt Kontakt auf und berät (Ex-)Partnerinnen
berät männliche Opfer HG proaktiv nach BISS-Kon-

zept 

Frauen- und Kinderschutzhaus
bietet Schutz und Unterkunft in akuten Gewaltsitua-

tionen
bietet Beratung und Unterstützung
BISS-Koordination

Waage e.V.
bietet Täter-Opfer-Ausgleich an
führt außergerichtliche Konfliktschlichtung durch
proaktive Beratung nach BISS-Konzept

Kommunaler Sozialdienst (KSD)
bietet Beratung für Kinder/Jugendliche/Eltern/Fami-

lien an
vermittelt bzw. leitet ggf. Hilfen ein
wirkt mit bei Vormundschafts- und Familiengerichts-

verfahren

Rechtsantragstelle beim Amtsgericht
bietet Unterstützung bei Antragstellung nach dem Ge-

waltschutzgesetz

Staatsanwaltschaft
macht Anklageerhebung
macht Anklagevertretung bei Strafverfahren

Familiengericht
weist ggf. der Geschädigten die Wohnung zu
erlässt Schutzanordnungen für betroffene Frauen und 

Kinder
setzt aus oder beschränkt ggf. das Sorgerecht

Kinderschutz-Zentrum
Koordinierungsstelle für Mädchen und Jungen
berät und vermittelt ggf. weitere Hilfen
unterstützende Gruppenangebote (bei zusätzlicher Fi-

nanzierung)
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2.  Die zentralen Bausteine  
 und Kooperationsbeziehungen

2.1 Polizeidirektion Hannover
 Dezernat 11, Kriminalprävention
Die Polizeidirektion Hannover beteiligt sich seit dem 
01.01.1997 gemäß einer entsprechenden Verfügung 
des Polizeipräsidenten an dem institutionsübergreifen-
den HAIP-Modell.

Wurden HAIP-Fälle zunächst als „Familienstreitigkeiten“ 
bzw. „Männergewalt in (Ex-)Partnerschaften“ definiert, 
so umfassen sie heute alle Fälle von „häuslicher Gewalt“. 
Der Begriff der „Häuslichen Gewalt“ umfasst dabei alle 
Erscheinungsformen der physischen, sexuellen und/oder 
psychischen Gewalt zwischen Menschen, die in nahen 
Beziehungen stehen oder gestanden haben. Gewalt ist 
in diesem Zusammenhang die Verletzung der psychi-
schen und körperlichen Integrität einer Person, die sich 
innerhalb von Beziehungen im häuslichen Umfeld bzw. 
sozialen Nahraum ereignet. Häusliche Gewalt ist keine 
Privatangelegenheit, sondern stellt eine schwerwiegende 
Straftat dar, die die öffentliche Sicherheit gefährdet. 

Gerade aufgrund dieses Umstandes ist bereits seit  
1994 – gemäß eines Beschlusses der Justizministerkon-
ferenz – grundsätzlich ein öffentliches Interesse im Rah-
men der Strafverfolgung von Gewalttaten im häuslichen 
Nahraum zu bejahen.

Die Tathandlungen erfüllen in der Regel Straftatbestände 
wie

Beleidigung (§ 185 StGB)
Bedrohung (§ 241 StGB)
Nötigung (§ 240 StGB)
Körperverletzungsdelikte (§§ 223 ff StGB)
Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB)
Sexuelle Nötigung, Vergewaltigung (§ 177 StGB)
Freiheitsberaubung (§ 239 StGB)
Erpressung (§ 253 StGB)
Versuchte und vollendete Tötungsdelikte (§§ 211 ff 

StGB)
Hausfriedensbruch (§ 123 StGB)
Sachbeschädigung (§§ 303 – 305 StGB)

Täter der Gewalthandlungen sind in 95 % aller bekannt 
gewordenen Fälle Männer; Opfer sind  Frauen und Kin-
der. Ex-Partnerschaften sind in die Bearbeitung im HAIP-
Verbund inbegriffen, da es oft wegen der Trennung zu 
erheblichen Gewalttaten kommt.

Die polizeiliche Krisenintervention
Mit dem am 01.01.2002 in Kraft getretenen Gewalt-
schutzgesetz (GewSchG) ist der Schutz bei Gewalttaten 
im sozialen Nahraum und bei bestimmten unzumutba-
ren Belästigungen (sog. Stalking) umfassend verbessert 
worden (s. „Das Gewaltschutzgesetz“). Die Leitlinie „Der 
Schläger geht, die Geschlagene bleibt“ ist damit für Po-
lizei und Justiz geltendes Recht geworden. 

Damit die betroffenen Frauen tatsächlich von diesem 
Gesetz profitieren, wurden ergänzende und flankierende 
Maßnahmen im nationalen „Aktionsplan des Bundes“  
sowie im „Aktionsplan des Landes Niedersachsen zur 
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen im häuslichen 
Bereich“ zusammengeführt. Aufeinander abgestimmte 
Aktivitäten werden in Kooperationen umgesetzt, um so 
den Ursachen und Erscheinungsformen dieser Gewalt 
nachhaltig zu begegnen.

Da sich die Polizeidirektion Hannover bereits seit dem 
01.01.1997 an dem HAIP-Modell beteiligt, war die Ge-
samtthematik hier bereits präsent und die Umsetzung 
des „Niedersächsischen Aktionsplanes“ ohne große 
Schwierigkeiten möglich. 

Die polizeiliche Krisenintervention ist Grundlage für die 
weiteren möglichen und notwendigen Schritte einer 
nachhaltigen Intervention zur Bekämpfung von Gewalt 
im häuslichen Bereich.

So kommt der Polizei als ständig erreichbare Instanz für 
Nothilfe und akute Krisenintervention eine entscheiden-
de Funktion und Verantwortung zu. Durch das Ausschöp-
fen aller rechtlichen Handlungsmöglichkeiten gegen den 
Gewalttäter stehen der Schutz und die Hilfe für das Opfer 
im Mittelpunkt der polizeilichen Aufgabenwahrnehmung. 
Die Bedeutung der Polizei im Rahmen der ersten gefah-
renabwehrrechtlichen Krisenintervention sowie im Rah-
men einer umfassenden strafrechtlichen Beweisführung 
wurde mit der Erarbeitung eines landesweiten Hand-
lungskonzeptes für Polizeibeamte/innen, der „Handrei-
chung für die Polizei“, dokumentiert.

Keinesfalls soll die Polizei in Fällen „Häuslicher Gewalt“ 
(hier: HAIP-Fälle) sozialarbeiterische Tätigkeiten über-
nehmen; sie soll vielmehr ihre gefahrenabwehr- und/
oder strafrechtlichen Maßnahmen so durchführen, dass 
darauf aufbauend die übrigen Institutionen im HAIP-Ver-
bund im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgabenstellungen 
weiter arbeiten können.

Der Polizeieinsatz steht am Anfang einer Reihe von In-
terventionsmaßnahmen und -möglichkeiten, um einen 
Gewaltkreislauf zu unterbrechen. 

Aufgabe der Polizeibeamten/innen vor Ort ist es, den 
Tätern ihr Fehlverhalten unmissverständlich vor Augen 
zu führen und die Opfer zu stärken.

Eine sehr wichtige Maßnahme im Rahmen der polizeili-
chen Krisenintervention ist neben einer sehr sorgfältigen 
Beweissicherung und der entsprechenden Dokumentati-
on, insbesondere der längerfristige Platzverweis des Tä-
ters bzw. des Gefahrenverursachers aus der gemeinsam 
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mit seiner Partnerin genutzten Wohnung (sog. Wegwei-
sung) gem. § 17 Abs. 2 NdsSOG.

Diese je nach Gefahrenprognose bis zu 14 Tagen andau-
ernde polizeiliche Entfernung des Täters aus der Woh-
nung ergänzt neben der akuten Gewaltverhinderung die 
mit dem Gewaltschutzgesetz verfolgten Ziele des effek-
tiven Schutzes der Opfer und der konsequenten Inver-
antwortungnahme der Gewalttäter.

Die/Der Beauftragte für Kriminalprävention (BfK)
Innerhalb der Polizeidirektion Hannover ist die/der  
Beauftragte für Kriminalprävention verantwortliche/r 
Ansprechpartner/in zum Thema „Häusliche Gewalt“ (s.: 
„4. Kontaktadressen im HAIP Verbund“).
 
Der/dem BfK obliegt die zentrale Informationsweiterga-
be an die Einsatzkräfte sowie an die HAIP-Teams (u.a. 
aktuelle Gerichtsurteile ...), die Aus- und Fortbildung der 
HAIP Teams sowie die Koordination von Verfahrensab-
läufen.

Die polizeilichen Einsatzkräfte
Den Polizeibeamtinnen und -beamten vor Ort wird im 
Rahmen ihrer Aus- und Fortbildung insbesondere ver-
mittelt,

in Fällen häuslicher Gewalt und bei Verdacht des Vor-
liegens einer Straftat eine Strafanzeige zu fertigen, auch 
wenn das Opfer (noch) keinen Strafantrag gestellt hat,

Täter und Opfer getrennt von einander zu befragen,
einen Platzverweis – nach erfolgter Gefahrenprognose 

– gegen den Täter auszusprechen,
dem Opfer erste Hinweise auf weitergehende Beratung 

geben (ggf. unter Hinterlassen von Telefonnummern bzw. 
Flyern) und

sorgfältig zu dokumentieren.

Die Grundsätze für den Umgang mit HAIP-Fällen wurden 
für die Einsatzkräfte in einer „Merkbuch-Checkliste“ zu-
sammengefasst. 

Bei Vorliegen häuslicher Gewalt ist immer der Formular-
bericht „Häusliche Gewalt“ zu fertigen und unverzüglich 
an die BISS-Stelle, hier das Frauen- und Kinderschutz-
haus, zu faxen. Liegt ein Straftatbestand vor, ist zusätz-
lich eine Strafanzeige zu fertigen. Für den verhängten 
Platzverweis ist der Formularbericht „Platzverweis“ 
auszufüllen.

Beide Formularberichte werden nebst Strafanzeige den 
HAIP-Teams im Kriminal- und Ermittlungsdienst (KED) 
zur weiteren Bearbeitung übersandt.  

HAIP-Teams im Kriminal- und Ermittlungsdienst
Die Sachbearbeitung in Fällen „häuslicher Gewalt“ 
erfolgt grundsätzlich in den Kriminal- und Ermitt-
lungsdiensten der Polizeiinspektionen und Polizeikom-
missariaten durch speziell fortgebildete Sachbearbeite-
rinnen/Sachbearbeiter (HAIP-Team) im Rahmen ihrer 
sonstigen Sachbearbeitertätigkeit.

Die HAIP-Teams stehen, wenn nötig, telefonisch im Kon-
takt zu den Bausteinen oder den Kooperationspartnern 
und koordinieren ggf. ihr Vorgehen im Einzelfall mit den 
dort zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die 
HAIP-Teams übernehmen dabei keine Aufgaben der psy-
chosozialen Krisenintervention.

Die HAIP-Vorgänge werden nicht im so genannten „ver-
einfachten Ermittlungsverfahren“ bearbeitet. Vielmehr 
ist der persönliche Kontakt zur Geschädigten, und zwar 
ohne Beisein der Beschuldigten, ein wichtiger Grundsatz. 
Die HAIP-Teams erklären den Betroffenen die Verfahrens-
weise im HAIP-Verbund und weisen auf die rechtlichen 
Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz hin. Dem 
Täter verdeutlichen sie, dass Gewalttaten in der Fami-
lie Straftaten sind und ein öffentliches Interesse an der 
Strafverfolgung von Fällen häuslicher Gewalt besteht.

Die HAIP-Teams kennzeichnen die Akten der HAIP-Vor-
gänge spätestens bei Abgabe mit dem Hinweis (Stempel) 
„Häusliche Gewalt“, damit diese direkt den Sonderdezer-
naten der Staats-/Amtsanwaltschaft vorgelegt werden.

Seit Bestehen des HAIP-Verbundes wird jährlich ein 
Arbeitstreffen mit den HAIP-Teams durchgeführt. Der 
Erfahrungsaustausch sowie die Aus- und Fortbildung  
stehen dabei im Vordergrund. Aktuell eingehende Infor-
mationen (Neuerungen, Gerichtsurteile ...) gehen den 
HAIP-Teams – auch mit dem Ziel der Weitergabe der In-
formationen an die Einsatzkräfte – per Rundbrief zu. Die 
HAIP-Team-Sachbearbeiter/Innen fungieren für die po-
lizeilichen Einsatzkräfte innerhalb ihres Dienstbereiches 
als unmittelbare Ansprechpartner vor Ort. Sie führen in 
diesem Zusammenhang (Anlass bezogen) Beschulungen 
im Rahmen des Dienstunterrichtes durch.

Fälle von Gewalt in der Familie, bei denen die Gewalt-/ 
Nötigungshandlung sexuell motiviert ist, werden nicht 
im kompletten HAIP-Verbund bearbeitet. Die polizeiliche 
Sachbearbeitung obliegt in der Regel dem Fachkommis-
sariat für Sexualdelikte (1.3 Kommissariat) im Zentralen 
Kriminaldienst (ZKD).

Abschließend ist festzuhalten, dass die Zahl der Fälle von 
Häuslicher Gewalt, die bei der Polizei seit 1997 bearbeitet 
wurden, von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Dies ist we-
niger auf eine steigende Gewalt in den Familien zurück-
zuführen, als vielmehr auf ein konsequentes Einschreiten 
sowie ein verbessertes Dokumentationsverhalten seitens 
der Polizei. 
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2.2 Staatsanwaltschaft Hannover

Die Staats- und Amtsanwaltschaft Hannover bearbeitet 
z.Zt. alle HAIP-Fälle in Sonderdezernaten.

Dort wird nicht, wie bisher überwiegend, auf den Privat-
klageweg verwiesen, sondern gemäß Entscheidung der 
Justizminister/innen-Konferenz 11/94 und den Richtlini-
en für das Straf- und Bußgeldverfahren (RiStBV) in der
zuletzt geänderten Fassung in der Regel öffentliches bzw. 
besonderes öffentliches Interesse bejaht.

In den Fällen, in denen das besondere öffentliche Inte-
resse an der Strafverfolgung besteht, ist ein Strafantrag 
der Geschädigten nicht erforderlich.

Geeignete HAIP-Fälle werden dem Verein „Waage Han-
nover e.V.“ (Verein für Konfliktschlichtung und Wieder-
gutmachung) zur Klärung darüber überwiesen, ob die 
Durchführung eines Täter-Opfer-Ausgleiches sinnvoll und 
möglich ist.

Wenn die Beteiligten einverstanden sind, führt die „Waa-
ge“ gemeinsame Klärungsgespräche vor dem Hintergrund 
des aktuellen Konfliktanlasses durch. Konkret werden die 
Wünsche des Opfers mit dem Täter verhandelt und im 
Einigungsfall vertraglich festgelegt.

Die Einhaltung dieses zivilrechtlichen Vertrages wird von 
der „Waage“ überwacht und an die Staatsanwaltschaft 
rückgemeldet, damit das Ergebnis bei der Verfahrenser-
ledigung berücksichtigt werden kann.

Alternativ wird in geeigneten Fällen (in der Regel bei 
Ersttätern) seitens der Staats- und/oder Amtsanwalt-
schaft direkt Kontakt zum Beschuldigten aufgenommen 
und ihm verdeutlicht, dass der zur Anklageerhebung er-
forderliche hinreichende Tatverdacht gegeben sei und 
sich seine freiwillige Teilnahme an dem Sozialen Train-
ingsprogramm bei der Beurteilung seines Nachtatver-
haltens günstig für ihn auswirken könnte. Dabei wird 
erläutert, dass nach einer erfolgreichen Teilnahme am 
Sozialen Trainingskurs beabsichtigt wird – in weniger 
gravierenden Fällen – das Verfahren gemäß § 153 STPO 
einzustellen, oder beim zuständigen Gericht den Erlass 
eines Strafbefehles über eine Verwarnung mit Strafvor-
behalt (§ 59 StGB) zu beantragen.

Das würde bedeuten, dass das Gericht die Schuld hin-
sichtlich des Tatvorwurfs feststellt, den Beschuldigten 
verwarnt, sich die Verurteilung zu einer Geldstrafe vorbe-
hält und den Täter für die Dauer von mindestens einem 
Jahr bis höchstens drei Jahren unter Bewährungsaufsicht 
stellt.

Das Gericht würde nachträglich auf die vorbehaltene 
Strafe erkennen, wenn der Täter während der laufenden 
Bewährungszeit erneut, insbesondere einschlägig, auf-
fällig würde.

Denkbar ist auch, dass in gravierenden Fällen gleichwohl 
Anklage erhoben wird, die erfolgreiche Teilnahme am 
Sozialen Trainingskurs aber strafmildernd berücksichtigt 
wird.

Um entscheiden zu können, ob die Teilnahme am So-
zialen Trainingsprogramm hinreichend erfolgreich war, 
erhält die Staats-/Amtsanwaltschaft vom Männerbüro 
entsprechende Rückmeldungen jeweils bei Beginn und 
nach Abschluss des Trainingsprogramms.

Nach Erledigung des Verfahrens bei der Staatsanwalt-
schaft erhalten die HAIP-Teams eine besondere schrift-
liche Rückmeldung über den Ausgang des Verfahrens.

Erfahrungen
Es sei darauf hingewiesen, dass nach wie vor sehr viele 
– grundsätzlich geeignete – Fälle weder an den Verein 
„Waage e.V.“, noch an das „Männerbüro e.V.“ überwei-
sen werden können, da die Aussagebereitschaft der Ge-
schädigten, die in den überwiegenden Fällen ein Zeugnis-
verweigerungsrecht haben, sehr gering ist und deshalb 
ein Tatnachweis nicht geführt werden kann.

Was die Ergebnisse der an die Waage oder das Männer-
büro abgegebenen Fälle angeht, so wird auf die jeweili-
gen Beiträge in dieser Broschüre hingewiesen.

Zum Sozialen Trainingskurs lässt sich feststellen, dass, 
seitdem in der vorgeschriebenen Art und Weise bei der 
Staatsanwaltschaft verfahren wird, die Beschuldigten nur 
ganz selten allein aufgrund des Drucks des anhängigen 
Ermittlungsverfahrens das Angebot, an einem sozialen 
Trainingsprogramms teilzunehmen, annehmen. Die Kur-
se wurden entweder abgebrochen oder – und das trifft 
auf die überwiegende Zahl der Fälle zu – die Beschuldig-
ten haben auf das Anschreiben der Staatsanwaltschaft 
überhaupt nicht reagiert und sich nicht mit dem Män-
nerbüro in Verbindung gesetzt. Möglicherweise ist es 
erfolgversprechender, die Teilnahme an einem Sozialen 
Trainingskurs als Auflage oder Bewährungsweisung im 
Rahmen einer Hauptverhandlung aufzugeben (größerer 
Druck!). Bzgl. der Fälle, in denen der Kurs absolviert wur-
de, können bisher keine Angaben über Rückfälle gemacht 
werden.
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2.3 Bestärkungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen 

Die Bestärkungsstelle ist eine Anlauf- und Beratungsstelle 
für Frauen, die in ihrer derzeitigen oder vorherigen Part-
nerschaft Gewalt erfahren haben. Von häuslicher Gewalt 
betroffene Frauen treffen auf ein individuell abgestimm-
tes Unterstützungs- und Hilfsangebot, das je nach Bedarf 
sozialpädagogische, psychologische und psycho-thera-
peutische Begleitung beinhaltet. Insbesondere durch ihre 
direkte Kooperation mit Polizei und Justiz ermöglicht die 
Bestärkungsstelle eine unmittelbare bedarfsgerechte Un-
terstützung für betroffene Frauen.

So verbindet die Hannoversche Bestärkungsstelle für von 
Männergewalt betroffene Frauen – das ist eine Beson-
derheit im sozialen Netz der psychosozialen Versorgung 
zur häuslichen Gewalt – individuell abgestimmte sozial-
pädagogische und/oder psychotherapeutische Beglei-
tung mit einer direkten Kooperation und Vernetzung mit 
Polizei, Justiz und im weiteren Interventionsverlauf auch 
anderen Facheinrichtungen, um betroffenen Frauen eine 
direkte und schnelle Unterstützung zu ermöglichen.

Die Frauen nehmen in der Regel telefonisch Kontakt zur 
Bestärkungsstelle auf, woraufhin sie zu einem Erstge-
spräch eingeladen werden. Außerhalb der Öffnungszei-
ten und während der laufenden Gespräche ist ein An-
rufbeantworter eingeschaltet. Die Mitarbeiterinnen der 
Bestärkungsstelle melden sich dann umgehend bei den 
Betroffenen zurück. Die Termine werden je nach Bedarf 
sehr kurzfristig vergeben, in der Regel innerhalb von ein 
bis drei Tagen. Für das Erstgespräch nehmen sich die Be-
raterinnen Zeit, um das Anliegen und die Bedürfnisse der 
Frauen möglichst umfassend kennen zu lernen. Hier wer-
den bereits erste Maßnahmen gemeinsam besprochen 
und eingeleitet, die in den anschließenden Gesprächster-
minen weiter verfolgt und vertieft werden können. 

Viele der Frauen sind an der Teilnahme von Gruppenan-
geboten interessiert. 

Frauen, die ausschließlich Einzelgespräche wünschen, 
können diese so lange kostenlos in Anspruch nehmen, bis 
sie sich psychisch stabilisiert bzw. ihre Lebenssituation 
so eingerichtet haben, dass sie für sich und ihre Kinder 
keine akute Bedrohung mehr sehen.

Die Erst- und Folgeberatungen sowie die erste, über ei-
nen Zeitraum von drei Monaten laufende Gruppe werden 
der Phase 1 der Bestärkungsarbeit zugeordnet. 

Darauf aufbauend haben interessierte Frauen die Mög-
lichkeit, ihre Gewalterlebnisse psychotherapeutisch auf-
zuarbeiten, deren Bedeutung in ihrem Leben für sich zu 
erschließen und eingeleitete Verhaltensänderungen zu 
verfestigen. Dieses findet in der Phase 2 des Konzeptes 
der Bestärkungsstelle statt, welches ebenfalls zentral in 
einem Gruppenangebot besteht. Derzeit ist auch dieses 
Angebot kostenfrei für die Betroffenen, da die Bestär-
kungsstelle von der Stadt Hannover finanziert wird.

Wie arbeitet die Bestärkungsstelle?
Die Interventionen sind an den Bedürfnissen und Befind-
lichkeiten der Frauen, die in die Bestärkungsstelle kom-
men, ausgerichtet. Dabei wird berücksichtigt, dass die 
Frauen sowohl in konkreten, lebenspraktischen Bereichen 
Hilfestellungen benötigen, als auch psychisch stabilisiert 
und aufgefangen werden müssen. 

Die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen sind ei-
ner Vielzahl von Anforderungen ausgesetzt, denen sie 
sich stellen müssen. Viele fühlen sich von ihrem Partner 
bedroht und sehen sich gezwungen, für sich und ihre  
Kinder eine neue Wohnung zu suchen. Oft muss die fi-
nanzielle Situation neu geklärt werden. Bestehende ver-
tragliche Bindungen wie Mietverträge oder gemeinsame 
Schulden, die sie mit ihrem Partner eingegangen sind, 
aber auch die Sorge, er könnte ihr oder den Kindern auf-
lauern, lassen eine (vorübergehende) Trennung oftmals 
fast unmöglich erscheinen; andere Alternativen werden 
häufig nicht gesehen. 

Viele Frauen bangen um ihre physische und psychische 
Sicherheit und Unversehrtheit, wissen aber nicht, wie 
sie sich und ihre Kinder schützen können – zumal, wenn 
eine Trennung nicht die Lösung aus ihrer desolaten  
Situation zu sein scheint. Die Frauen, die in die Bestär-
kungsstelle kommen, wissen meistens nicht, wie es in 
ihrem Leben weitergehen soll, außer, dass sie etwas 
verändern müssen.

Um die adäquate Unterstützung anbieten zu können, die 
für die einzelne Frau in ihrer jeweiligen Situation auch 
hilfreich ist, lernen die Mitarbeiterinnen in Gesprächen 
ihre Perspektive kennen: Wie schätzt die Frau selbst ihre 
aktuelle Situation ein und welche Risiken sieht sie? Dabei 
kann es wichtig sein, Risiken, die vom gewalttätigen Part-
ner ausgehen, von solchen zu unterscheiden, die ihren 
Ursprung eher in den allgemeinen Lebensumständen der 
Frau haben (z.B. rechtliche Fragen, existenzielle Sorgen). 
Dies ermöglicht oftmals eine Neubewertung und -struk-
turierung der Situation, was den Weg für gezielte Maß-
nahmen zur Verbesserung ihrer Situation ebnet. Letztere 
werden in Einzelgesprächen mit der betroffenen Frau er-
arbeitet, da trotz vieler Gemeinsamkeiten geschlagener 
Frauen jede Frau sehr individuelle Lebensumstände und 
Vorstellungen hat. Der Weg zur Gewaltfreiheit ist bei je-
der Frau immer wieder anders. Auf diesem Weg werden 
sie von den Beraterinnen begleitet, gehen müssen ihn 
aber die Frauen selber. 

Methodischer Hintergrund I: Einzelarbeit
Am Anfang der Beratung in der Bestärkungsstelle steht 
immer ein Erstgespräch, das im Einzelkontakt mit einer 
unserer Mitarbeiterinnen durchgeführt wird. Hier wird 
zunächst der individuelle Unterstützungsbedarf abgeklärt 
und ggf. für die spätere Teilnahme an einer Gruppe mo-
tiviert. Weitere Einzelgespräche dienen der Kriseninter-
vention, der individuellen Unterstützung bei Problemen, 
die nicht im Rahmen der Gruppenarbeit geklärt werden 
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können sowie der Überbrückung bis zum Beginn der 
nächstmöglichen Bestärkungsgruppe. Einzelgespräche 
werden darüber hinaus auch denjenigen Frauen angebo-
ten, für die eine Gruppenteilnahme nicht möglich oder 
sinnvoll ist. Grundsätzlich haben alle Frauen die Möglich-
keit, Einzelberatungen so lange in Anspruch zu nehmen, 
bis sie sich ausreichend stabil und bestärkt fühlen. 

Methodischer Hintergrund II: Gruppenarbeit
Die Gruppenarbeit ist ein wichtiges Element im Konzept 
der Bestärkungsstelle. Es handelt sich dabei in der ersten 
Phase um eine geschlossene Gruppe, die themen- und 
prozessorientiert arbeitet und aus maximal 12 Frauen be-
steht, die alle Gewalt von Männern in ihren früheren oder 
derzeitigen Beziehungen erfahren und sich hilfesuchend 
an die Bestärkungsstelle gewendet haben. 

Zurückliegende Erfahrungen haben gezeigt, dass die 
Vorgabe von Themen für die Frauen entlastender ist, 
als wenn sie die relevanten Themen selber einbringen 
müssen. Dennoch werden aktuelle Anliegen und die Be-
findlichkeit jeder einzelnen Frau in der Gruppe zu Beginn 
jeder Gruppensitzung aufgenommen und besprochen. 
Die vorbereiteten Themen orientieren sich an den Be-
dürfnissen der misshandelten Frauen und lassen sich 
folgenden Bereichen zuordnen, die für betroffene Frauen 
zentrale Bedeutung haben:

Unterstützung und Information in praktischen Fragen der 
Alltagsbewältigung

Erhöhung der äußeren Sicherheit / der körperlichen 
Unversehrtheit

Stärkung im Umgang mit den Folgen der Gewalter-
fahrungen 

Stärkung im Umgang mit Ängsten 

Stärkung in der Wahrnehmung und Behauptung eigener 
Grenzen 

Stärkung im Umgang als Mutter mit den (mit-)betrof-
fenen Kindern

Stärkung des Selbstwertgefühls

Erweiterung der Handlungskompetenz

Es folgt eine Beschreibung der zwei Phasen der Bestär-
kungsarbeit:

Phase 1
Die Bestärkungsstelle ordnet die Interventionen ihrer Ar-
beit mit den betroffenen Frauen zwei Phasen zu, die sich 
an den Prozessen der Frauen orientieren. In der ersten 
Phase finden vor allem sozialpädagogische und ggf. psy-
chotherapeutische Wiedereingliederungsarbeit statt über 
Einzelgespräche und die Teilnahme an der Gruppe 1. 

In den Gruppensitzungen der Phase 1 haben die Frauen 
die Möglichkeit, von ihrer aktuellen Situation bzw. dem, 
was sie beschäftigt zu berichten. Darüber hinaus wird 
themen- und prozessorientiert zu den oben genannten 
Bereichen gearbeitet. Hierzu gehören unter anderem: Ab-

grenzung zu wichtigen Bezugspersonen, Ambivalenzen, 
Ängste, Selbstbild und Selbstwert, Schuld- und Schamge-
fühle, Ausbildung bzw. Berufstätigkeit, Gewaltkreislauf.

Die Gruppenarbeit in dieser Phase ist auf die Gegen-
wart konzentriert. Die Frauen erlernen Strategien zum 
Selbstschutz und zur Selbsthilfe. Dies bedeutet, neue 
Verhaltensweisen zu entwickeln und umzusetzen, was 
nur dann erfolgversprechend sein kann, wenn es gelingt, 
neue Verhaltensweisen mit veränderten Einstellungen 
der Frau sich selbst und dem Partner gegenüber abzu-
stimmen. Aus diesem Grund ist es ein großes Anliegen 
in der Bestärkungsarbeit, mit den von Gewalt betroffenen 
Frauen nach Verhaltensweisen und Strategien zu suchen, 
die sie mit ihrer eigenen Einstellung vereinbaren können 
und von denen sie sich erhoffen, Gewaltfreiheit in ihrem 
Leben zu erreichen. Lösungsprozesse vom gewalttätigen 
Partner werden in dieser Phase sowohl im Verhalten, als 
auch auf psychischer Ebene unterstützt und gefördert.

Die Frauen erfahren pragmatische Unterstützung, so z.B. 
in rechtlichen Fragen, wenn es um die Übernahme der 
Anwaltskosten (Beantragung von Prozesskostenhilfe) 
geht. Sie erhalten aber auch in anderen Bereichen Hil-
festellungen, so beispielsweise bei der Beantragung von 
Sozialgeld oder die Information über die Beantragung 
geheimer Telefonnummern. Bei Bedarf werden sie zu an-
stehenden offiziellen Terminen wie z.B. Gerichtsterminen 
begleitet. Ziel dieser Interventionen ist es, dass sich die 
Frauen wieder als wirkungsvoll und eigenständig erle-
ben können. Sie lernen, ihren Handlungsspielraum und 
ihre Handlungskompetenz zu erweitern. Hierbei kann der 
unmittelbare Erfahrungsaustausch innerhalb der Grup-
pe auf die Einzelne ermutigend wirken, weil sie durch 
die Erfahrungen anderer Frauen erlebt, dass diese ähn-
liche Situationen erfolgreich überstanden haben, oder 
aber wenn sie selbst von ihren Erfahrungen berichtet 
und anderen Frauen damit helfen kann. Auf diese Weise 
entsteht eine Solidarität innerhalb der Gruppe, durch 
die jede Frau in ihrer Persönlichkeit gestärkt wird. Die 
Gewalt wird enttabuisiert, was entlastend wirken kann. 
Die Reflexion in der Gruppe und in Einzelgesprächen, die 
Entwicklung einer eigenen Perspektive und die Planung 
und Umsetzung neuer Verhaltensweisen und Ziele leiten 
eine kognitive Umstrukturierung ein, die es den Frauen 
ermöglicht, sich aus der Gewaltspirale zu befreien, und 
weitere Gewaltvorfälle in ihrem Leben unwahrscheinli-
cher werden zu lassen. Diese kognitiven Umstrukturie-
rungen werden in der zweiten Phase verfestigt.

Phase 2
Nach Abschluss der Phase 1 treffen unsere Klientinnen 
eine neue Entscheidung für sich und ihren persönlichen 
Veränderungsprozess, wenn sie in die zweite Phase über-
wechseln. In dieser Phase haben interessierte Frauen die 
Möglichkeit, ihre Situation in einer stärker psychothera-
peutisch orientierten Gruppe zu bearbeiten.
 
Darüber hinaus wird eine Bearbeitung von traumatischen 
Erfahrungen in Einzelsitzungen – zusätzlich zu den Grup-
pensitzungen – angeboten. Damit sollen eine seelische 
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Überfrachtung der Gruppe verhindert und emotionale 
Blockierungen durch eigene Schuld- und Schamgefühle 
reduziert werden. Bei entsprechender Indikation wird 
auch mit traumazentrierten Methoden gearbeitet. Es 
wird eine Integration der zurückliegenden Gewalterleb-
nisse und der aktuellen Erfahrungen der Frauen in ihre 
Gesamtbiographie angestrebt, verbunden mit der Wie-
dergewinnung ihres Selbstwertgefühles.

In dieser Phase geht es also auch darum, die in der ers-
ten Phase neu erlernten Verhaltensweisen und bereits 
eingeleiteten kognitiven Umstrukturierungen weiter zu 
entwickeln und dadurch die Grundlage für langfristige 
Verhaltensveränderungen zu ermöglichen. Dazu gehört 
auch eine tiefergehende Arbeit an der Selbstwahrneh-
mung der Einzelnen, die ebenfalls in der ersten Phase 
eingeleitet und in der zweiten Phase weitergeführt wird. 
Dabei wird die psychische Stabilisierung in Phase 1 als 
notwendige Voraussetzung für die zweite Phase gesehen, 
da die Frauen innerlich gefestigt sein müssen, bevor sie 
auch eigene Anteile kritisch betrachten können, ohne 
sich dabei selbst die Schuld für das Erlebte zu geben.

In der Arbeit der Bestärkungsstelle ist neben der inter-
disziplinären Kooperation im Rahmen des HAIP – in 
dem die Bestärkungsstelle einen Baustein darstellt – vor  
allem auch die fachübergreifende Zusammenarbeit inner-
halb der Bestärkungsstelle hervorzuheben: Die Kombina-
tion von sozialpädagogischer und psychotherapeutischer 
Hilfestellung ist ein besonderes Kennzeichen der Arbeit 
in der Bestärkungsstelle geworden. Sie ist anfangs zur 
Stabilisierung der Lebenssituation misshandelter Frauen 
unverzichtbar und gleichzeitig erforderlich bei der Bear-
beitung der Folgen häuslicher Gewalt, die auf langfristige 
Änderungen hinzielt.

So werden in der Fachöffentlichkeit beide Ansatzpunkte, 
also sowohl sozialpädagogische Maßnahmen als auch 
psychologische/psychotherapeutische Bearbeitungs-
möglichkeiten als optimale Hilfestellungen für von 
häuslicher Gewalt betroffene Frauen gefordert (Dutton, 
1992; Kirkwood, 1992; Davies et al., 1998; Firle, Hoeltje 
& Nini, 1997). Diesem Anspruch wird die Bestärkungs-
stelle sowohl konzeptuell als auch in ihrer praktischen 
Arbeit gerecht. 

Diagramm:  Statistik der Bestärkungsstelle
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persönliche Erstberatung
Folgeberatung
telefonischer Kontakt und Beratung
Gruppenteilnehmerinnen
Migrantinnen
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
tel. Kontakt u. Berat. ./. 176 387 549 602 514 576 813 969

persönl. Erstberatung 42 52 97 103 112 114 104 143 166
Folgeberatungen 36 230 521 659 680 866 890 1001 914

Gruppenteilnehmeri. 10 31 27 36 57 68 87 92 74
Migrantinnen ./. 14 26 29 26 31 28 43 46

Tabellarische Darstellung der Kontakte
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Seit 1.1.2006 gibt es eine konzeptionelle Veränderung 
in der Bestärkungsstelle. Ab diesem Zeitpunkt wird der 
proaktive Gewaltpräventionsansatz integriert. In Koo-pe-
ration mit dem Frauen- und Kinderschutzhaus als Clea-
ringstelle werden Suana, das Männerbüro, die Waage 
und die Bestärkungsstelle entsprechend den bekannten 
inhaltlichen Schwerpunkten Interventionsstellenarbeit 
leisten.

Erfahrungsbericht 
mit aktuellen statistischen Daten
Die Bestärkungsstelle konnte im Jahr 2005 insgesamt 
2.049 Beratungen anbieten. Die Erstberatungen sind auf 
166 gestiegen, wobei die Anzahl der Folgegespräche und 
Gruppenteilnahme etwas zurückgegangen ist. Gesamt 
sind 1.080 persönliche Beratungsgespräche in Anspruch 
genommen worden und im Bereich der telefonischen 
Kontaktaufnahme und Beratung fanden 969 Gespräche 
statt. Knapp die Hälfte der Betroffenen, die sich hilfesu-
chend an die Bestärkungsstelle wandten, nahmen die 
Gruppenangebote in Anspruch. Der Anteil an deutsch-
sprachigen Migrantinnen bei ca. 30 % ist annähernd 
gleichbeblieben.

Auch in 2005 zeigen die gezielten Zuweisungen durch die 
Staatsanwaltschaft, Rechtsanwälte, andere Beratungs-
einrichtungen, Ärzte/Ärztinnen und Kliniken, dass der 
Bekanntheitsgrad der Bestärkungsstelle wächst. Insbe-
sondere bei Ärzten/Ärztinnen und Kliniken führen wir 
dies auf unsere vermehrte Öffentlichkeitsarbeit zurück, 
bei gleichzeitiger fortschreitender Enttabuisierung des 
Themas der häuslichen Gewalt. 

Zur Veranschaulichung zeigen die Tabelle und das Dia-
gramm die Fallzahlen und die Entwicklungen von 1997 
bis 2005. 

Es hat sich gezeigt, dass die Frauen nach dem Erstkon-
takt eine längere Zeit der Stabilisierung durch Einzel-
gespräche benötigen (ca. 5 – 10 Einzelgespräche), um 
sich dann gegenüber anderen Betroffenen in der Gruppe 
öffnen zu können. Beibehalten wurde das Konzept ei-
ner geschlossenen Gruppe mit starker Gewichtung auf 
Struktur und Verbindlichkeit. Das Gruppengefüge ist 
besonders anfangs sehr fragil, so dass unverbindliches 
Verhalten einzelner Teilnehmerinnen den Rest der Frauen 
verunsichern und somit die gesamte Gruppe gefährden 
kann. Aus diesem Grund werden mit den interessierten 
Frauen sogenannte „Gruppenverträge“ abgeschlossen, 
in denen sie ihre verbindliche Teilnahme zusagen. Im 
Falle der Verhinderung müssen sie vorher absagen und 
ihr Fehlen begründen.

Erwähnenswert ist die Erfahrung, dass die Frauen die Ver-
mittlung theoretischer Hintergründe von Gewalt-struktu-
ren als entlastend und Schuld mindernd und die Phase 1 
als bestärkend und stabilisierend erleben. Eine Auswer-
tung von Interviews mit diesen Frauen, die im Rahmen 
der Qualitätssicherung der Arbeit der Bestärkungsstelle 
durchgeführt wurde, ergab eine deutliche Steigerung der 

Lebensqualität und des allgemeinen Wohlbefindens bei 
unseren Klientinnen. Ferner zeigten alle Frauen Verläufe, 
in denen sie anfangs, als sie sich Hilfe suchend an die Be-
stärkungsstelle gewendet hatten, keine oder kaum Mög-
lichkeiten sahen, ihr Leben selbständig bestimmen und 
meistern zu können, während sie sich nach Abschluss der 
Phase II selbstbewusst erlebten und ihr Leben eigenver-
antwortlich führten. Somit verfügten unsere Klientinnen 
nach Abschluss der zweiten Phase über eine positiv be-
stärkte Einstellung zu sich selbst und ihren Fähigkeiten, 
was sich auch in ihrem Verhalten verdeutlichte.

Die Altersspanne der Teilnehmerinnen lag in 2005 zwi-
schen 22 und 62 Jahren, wobei zwei Altersgipfel zwi-
schen 22 – 27 Jahren und 45 – 62 Jahren festzustellen 
sind. In den Beratungen hat sich gezeigt, dass Frauen 
mit ganz kleinen Kindern zu uns kommen und ihre Si-
tuation verändern wollen, und dann aber auch Frauen, 
deren Kinder fast erwachsen und selbständig sind. Diese 
Frauen haben oftmals ihre häusliche Situation wegen der 
Kinder geduldet, damit diese in ihrem gewohnten Umfeld 
aufwachsen konnten.

Vor diesem Hintergrund ist es uns ein Anliegen paral-
lel zur Gruppenzeit eine Kinderbetreuung anbieten zu 
können. Hierfür konnte über IKEM (Information-Koor-
dination ehrenamtlicher MitarbeiterInnen) der Stadt 
Hannover und das Freiwilligen Zentrum Hannover e.V. 
eine Betreuung gefunden werden. Dadurch nehmen jetzt 
auch Frauen mit Kindern an der Gruppe teil, die bislang 
aufgrund einer fehlenden Kinderbetreuung zu Hause an 
einer Teilnahme verhindert waren.

Die Dauer der Partnerschaften lag zwischen 2 Wochen 
und 30 Jahren. Die Art der Gewalt ist von unterschied-
lichster Form. Unsere Klientinnen berichteten von erleb-
tem Psychoterror, Demütigungen, körperlicher Bedro-
hung und Verletzung bis hin zu versuchter Tötung und 
Vergewaltigung.

Das Bildungsniveau und die soziale Herkunft der einzelnen 
Frauen waren sehr gemischt. Gewalt in der Partnerschaft 
ist auch nach unseren Erfahrungen kein schichtspezifi-
sches Problem! 

Der Anteil der Frauen mit Migrationshintergrund ist im 
Vergleich zum Vorjahr relativ konstant geblieben. Für 
Frauen mit einer anderen Muttersprache als deutsch 
zeigt sich das Gruppenangebot ebenfalls als sehr sinn-
voll: Oftmals haben die Frauen erst durch die Gruppe die 
Möglichkeit, sich mit Frauen auszutauschen, die nicht aus 
ihrem Kulturkreis kommen. Über die Gewaltproblematik 
hinaus kann ein Erfahrungsaustausch zwischen gebürtig 
Deutschen und Migrantinnen ihre soziale Eingliederung 
fördern. Es hat sich gezeigt, dass Frauen, die erst kurze 
Zeit in Deutschland leben und die deutsche Sprache noch 
nicht fließend sprechen, sich der Gruppe trotzdem gut 
mitteilen können und auch sprachliche Unterstützung 
von Gruppenteilnehmerinnen erhalten, die ihre Mutter-
sprache sprechen.
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2.4 SUANA/kargah e.V. – Beratungsstelle  
 für von MännerGewalt betroffene Migrantinnen

SUANA/kargah e.V. ist eine Beratungsstelle für von häus-
licher Gewalt betroffene Migrantinnen. Frauen, die Opfer 
von häuslicher Gewalt geworden sind, können sich hier 
umfangreich und wenn nötig in ihrer Muttersprache bera-
ten lassen und Informationen z.B. über Aufenthaltsrecht, 
Familienrecht oder finanzielle Unterstützungsmöglich-
keiten bekommen.

Daten und Fakten
Die Untersuchung „Lebenssituation, Sicherheit und Ge-
sundheit von Frauen in Deutschland“ des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend belegt 
das nach wie vor sehr hohe Gewaltausmaß gegen Frauen 
in Deutschland. Überwiegend findet die Gewalt gegen 
Frauen im häuslichen Bereich statt und ein Großteil der 
Gewalt wird vom meist männlichen Beziehungspartner 
ausgeübt. Die Studie konnte besondere Risikogruppen 
ausmachen, die verstärkt von Gewalt betroffen sind. Sehr 
deutlich gehören Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen 
hierzu.

Untersuchungsergebnisse des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen belegen: In Hannover 
sind täglich ca. 160 Frauen von MännerGewalt betrof-
fen, über die Hälfte von ihnen haben einen Migrationshin-
tergrund. Wenn die Dunkelziffer berücksichtigt würde, 
wäre die Zahl erheblich höher.

Auch die ersten Auswertungen der BISS-Stellen kommen 
zu dem Ergebnis der überproportionalen Betroffenheit 
von Migrantinnen bei MännerGewalt in der Familie: 
„In einem beträchtlichen Teil der Fälle, die bei den BISS-Stellen 
registriert werden, handelt es sich um Frauen mit Migrations-
hintergrund (27 %), teils um Ausländerinnen oder Eingebürgerte 
ohne die deutsche Staatsbürgerschaft, teils um Spätaussied-
lerinnen, wobei Ausländerinnen der zweiten Generation nicht 
erfasst wurden. Dies stellt die Beraterinnen vor besondere 
Herausforderungen. Migrantinnen, sowohl Ausländerinnen ohne 
deutsche Staatsbürgerschaft als auch Aussiedlerinnen, waren 
in der vorliegenden Untersuchungen in höherem Ausmaß von 
häuslicher Gewalt betroffen als Einheimisch deutsche Frauen, 
so betrug der Anteil von Opfern ohne deutsche Staatsbürger-
schaft auf Polizeiebene 21,9 %, in der niedersächsischen Be-
völkerung im gleichen Zeitraum jedoch 6,7 %. Ergebnisse der 
KFN-Schülerbefragung lassen vermuten, dass diese Raten im 
Dunkelfeld zumindest für bestimmte Migrantengruppen noch 
höher liegen könnten. So berichten in dieser Untersuchung 31,3 
% der befragten türkischen Jugendlichen von körperlicher Ge-
walt zwischen ihren Eltern im letzten Jahr (Pfeiffer, Wetzel & 
Enzmann, 1999). Dabei nimmt die Gewalt den Ergebnissen der 
vorliegenden Studie zufolge meistens die Form von schwerer 
körperlicher Gewalt oder von Freiheitseinschränkungen durch 
den Täter (z.B. Einsperren o. ä.) an. [...] So findet sich auch 
in der vorliegenden Studie; dass Migrantinnen seltener einen 
Antrag nach GewSchG stellen als einheimisch deutsche Frau-
en.“ (Mit BISS gegen häusliche Gewalt: Niedersächsisches 
Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit 
& KFN; April 2005)

Besonderheiten der rechtlichen Situation
Das private und gesellschaftliche Leben von Migran-
tinnen ist hier stark durch die gesetzlichen Vorgaben 
wie Auf-enthaltsgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, 
Asyl- und Asylverfahrensgesetz etc. beeinflußt und be-
stimmt. Das soziale Leben von Migrantinnen ist von ih-
rem Aufenthaltsstatus abhängig, der wiederum häufig in 
Abhängigkeit zu ihren männlichen Familienangehörigen 
(Ehemännern, Vätern etc.) steht.

Besonderheiten der sozialen Situation
Neben der schmerzhaften Erfahrung eines oft brutalen 
Gewaltverhältnisses, das den familiären Zusammenhalt 
zerstört, sehen sich von häuslicher Gewalt betroffene 
Migrantinnen mit aufenthaltsrechtliche Unsicherheiten 
und Probleme konfrontiert, die das Angstklima, indem 
sich die Frauen und Mädchen ohnehin befinden, in fast 
unerträglichem Maße erhöhen. Hinzu kommen Sprach- 
barrieren und soziale und gesellschaftliche Isolation. 
Neben der Isolation von der Familie, aus der sie ge-
flohen sind, sind sie auch kulturell isoliert von anderen 
FreundInnen und Bekannten ihres Kulturkreises. Oftmals 
werden sie auch zusätzlich von ihrer eigenen Community 
verfolgt und bedroht. Außerdem werden diese Frauen 
zwischen den einzelnen Beratungseinrichtungen und In-
stitutionen aufgerieben, die jeweils nur einen Teilaspekt 
ihrer Situation bearbeiten (Zuflucht, Jugendamt, Anwäl-
tInnen, ÄrztInnen, SozialarbeiterInnen).

Gewalt gegen Frauen kennt keine schichtspezifischen, 
altersspezifischen oder religiöse und nationalen Gren-
zen. Migrantinnen und Flüchtlingsfrauen in Deutschland 
erleben jedoch besondere Diskriminierungen und Vor-
urteile, die mit dem allgemeinen Misstrauen gegenüber 
misshandelten Frauen zusammentreffen. Hierzu gehört 
auch der Mythos von der kulturellen Relativität der Ge-
walt gegen Frauen, die Migrantinnen immer dann ins 
Gesicht schlägt, wenn die Gewalttätigkeit „ihrer“ Männer 
als quasi-Normalität der anderen Kultur angesehen und 
beurteilt/und damit bagatellisiert wird. Die Trennung 
von der Familie bedeutet für viele die Isolation in einer 
Gesellschaft, die ihnen feindselig gegenübersteht. Bera-
terinnen, die ihre Sprache sprechen und Kenntnis über 
ihre Lebensrealität haben sind die Ausnahme. Überwie-
gend müssen sie damit rechnen, auf Diskriminierung, 
Vorurteile und Unverständnis zu stoßen.

Die Arbeit von SUANA
Seit Anfang April 2001 hat SUANA ihre Arbeit bei Kargah 
e.V. (Verein für interkulturelle Kommunikation, Migrati-
ons- und Flüchtlingsarbeit), in Hannover-Linden aufge-
nommen und bietet Migrantinnen Beratung und Unter-
stützung bei häuslicher Gewalt. 

Im Bereich der häuslichen Gewalt gibt es laut Erhebun-
gen der Polizei einen hohen Anteil von Menschen mit 
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Migrationshintergrund, die häufig in den herkömmlichen 
Beratungsstellen nicht adäquat beraten werden können. 

SUANA/kargah e.V., als eine Selbstorganisation von Mi-
grantInnen und Flüchtlinge, verfügt über einen guten 
Zugang zur Zielgruppe und kann dieser mit ihren Bera-
tungsangebote deshalb besonders effektiv unterstützen. 
Sie ist ein Baustein im Hannoverschen Interventionspro-
gramm gegen Männergewalt in der Familie und als solche 
bundesweit einzigartig.

Die Mitarbeiterinnen von SUANA unterliegen der 
Schweigepflicht und unterstützen die betroffenen Frau-
en parteiisch.

Die Mitarbeiterinnen von SUANA haben einen feminis-
tischen, mehrsprachigen, und interkulturellen Arbeits-
ansatz. 

Die betroffenen Migrantinnen kommen selbst zu uns 
oder wir wenden uns proaktiv an sie.

Seit Anfang Dezember 2005 wird SUANA nach polizei-
lichen Einsätzen über Vorfälle von häuslicher Gewalt in 
Familien mit Migrationshintergrund benachrichtigt. Die 
SUANA Mitarbeiterinnen wenden sich daraufhin direkt 
(proaktiv) an die betroffenen Frauen, um ihnen Bera-
tungsmöglichkeiten, Hilfeleistungen und Unterstützun-
gen anzubieten. 

SUANA bietet Hilfe und Bestärkung der Autonomie für 
von Männergewalt betroffene Migrantinnen durch

Einzelgespräche
Gruppenangebote

und Informationen über
aufenthaltrechtliche und asylrechtliche Fragen
sozialrechtliche und familienrechtliche Fragen
finanzielle und weitere Unterstützungsmöglichkeiten
Möglichkeiten nach dem Gewaltschutzgesetz.

Im Jahr 2005 suchten ca. 340 Migrantinnen im Alter 
zwischen 16 – 65 Jahren persönlich bei SUANA Bera-
tung, davon

ca. 15 % einmalige Beratungen, 
75 % mehrmalige Beratungen und 
10 % Langzeitberatungen (länger als 3 Monaten, sogar 

über Jahren) 

davon
35 % persisch/deutsch (Frauen aus dem Iran, Afgha-

nistan)
25 % türkisch/deutsch 
12,5 % russisch/deutsch (Frauen aus der Ukraine, Lett-

land, Usbekistan, Kasachstan, Georgien etc.)
10 % vietnamesisch/deutsch
10 % englisch/deutsch/sonstige (aus Polen, Ghana, 

Kongo)
7,5 % arabisch/deutsch (Frauen aus dem Libanon, dem 

Irak, Syrien).

Präventionsarbeit gegen Männergewalt in MigrantIn-
nenfamilie wurde durch Information und Aufklärung in 
verschiedenen Medien (Broschüren, Zeitungen und Zeit-

schriften, auch muttersprachlich, Lokalradio, Lokalfern-
sehen), Veranstaltungen, Vorträgen etc. geleistet. 

Öffentlichkeitsarbeit wurde u.a. durch Übersetzung und 
Information über das Gewaltschutzgesetz (GewSchG) in 
11 Sprachen (arabisch, deutsch, englisch, französisch, 
persisch, polnisch, russisch, spanisch, thailändisch, tür-
kisch und vietnamesisch) geleistet. Im Jahr 2005 pro-
duzierten wir in Kooperation mit dem „Referat für Frau-
en und Gleichstellung“ und „Referat für interkulturelle 
Angelegenheiten“ den Film „Ich wehre mich gegen die 
Zwangsehe – ein nicht alltägliches Beispiel“.

Die SUANA-Erfahrung zeigt, dass für die Hilfe und Unter-
stützung für von MännerGewalt betroffenen Migrantin-
nen und Flüchtlingsfrauen andere gesellschaftliche und 
politische Voraussetzungen notwendig sind – vor allem 
ernsthafte Schritte für die Gleichstellung von Migrantin-
nen mit einheimischen Frauen! 

Neben der Zusammenarbeit im HAIP-Verbund wurde die 
Vernetzung der Präventionsarbeit gegen MännerGewalt in 
MigrantInnenfamilie in der AG-Migrantinnen fortgesetzt. 
An der AG-Migrantinnen beteiligen sich Vertreterinnen 
von städtischen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden 
der Migrations- und Sozialarbeit. Die AG trifft sich regel-
mäßig zum Austausch der Erfahrung insbesondere über 
die Situation der Migrantinnen und zum neuen Gewalt-
schutzgesetz. Zur Effektivierung der Öffentlichkeitsarbeit 
organisiert die AG seit 2002 jährlich eine gemeinsame 
Aktion am 25. November zum „Internationalen Tag ge-
gen Gewalt gegen Frauen“. 

SUANA
Kargah e.V.
Zur Bettfedernfabrik 3
30451 Hannover

Tel.: 0511  12 60 78-14/-18
Fax: 0511  12 60 78-22
E-Mail: suana@kargah.de

Termine werden nach telefonicher oder persönlicher 
Anmeldung vergeben. Wir versuchen die Beratung, wo 
nötig, auch muttersprachlich durchzuführen.

Offene Sprechstunde
Di. und Do. 11.00 – 13.00 Uhr
Do. 14.00 – 16.00 Uhr
und nach Terminvereinbarung

Sprachen
Mo. 11.00 – 13.00 Uhr Deutsch, Persisch, Türkisch
Di. 11.00 – 13.00 Uhr Deutsch, Persisch, Türkisch, 
  Vietnamesisch
Mi. 10.00 – 13.00 Uhr Deutsch, Arabisch
Do. 11.00 – 13.00 Uhr Deutsch, Persisch, Russisch
Do. 14.00 – 16.00 Uhr Deutsch, Persisch, Russisch

Kurdisch, Französisch und Englisch nach Vereinbarung
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2.5  Männerbüro Hannover e.V.

A Das Männerbüro
Das Männerbüro Hannover ist ein eingetragener, gemein-
nütziger Verein, gegründet 1996. Inzwischen sind zwölf 
MitarbeiterInnen mit unterschiedlicher Stundenzahl be-
schäftigt, davon fünf Mitarbeiter im Angestelltenverhält-
nis und sieben Honorarmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. 
Finanziert wird die Arbeit durch Beihilfen der Landes-
hauptstadt Hannover, der Region Hannover, Spenden, 
Bußgelder, Honorareinnahmen und einzelne Projektför-
derungen von Stiftungen und Sponsoren (Klosterkammer, 
Toto-Lotto Stiftung) und des BMFSFJ.

Die Arbeitsbereiche sind:
Lebensberatung für Männer, männliche Jugendliche und 
Paare

Täterarbeit
Häusliche Gewalt / Täterarbeit im Rahmen von HAIP 

– Gewalt gegen die (Ex-)Partnerin, Gewalt gegen Kinder. 
Soziale Trainingsprogramme

Täteransprache Häusliche Gewalt im Rahmen der neu-
en Interventionsstelle (NEU: seit 1.1.2006)

Täterarbeit sexualisierte Gewalt (gegen Frauen und 
Kinder)

Täterarbeit allgemeine Gewalt

Opferarbeit
Beratungsstelle Anstoß (Beratung von sexuell miss-

brauchten Jungen und männlichen Jugendlichen, Be-
ratung von Eltern und Bezugspersonen, Beratung von 
Fachkräften und Institutionen, Präventionsprojekte und 
Öffentlichkeitsarbeit, Selbsthilfegruppen)

Beratung sexuell traumatisierter Männer (ausschließ-
lich durch Spenden finanziert)

Beratung und Unterstützung von männlichen Opfern 
Häuslicher Gewalt

Vorträge, Seminare, Weiterbildung zu den Themen ge-
schlechtsrollenspezifisches Verhalten, Sozialisation und 
Identitätsbildung von Jungen, männlichen Jugendlichen 
und Männern, Täterarbeit Häusliche Gewalt, Sexualisierte 
Gewalt gegen Jungen und männliche Jugendliche, Inzes-
tuöse (Familien)Systeme.

Einer der Arbeitsschwerpunkte ist die Prävention von 
Gewalt, speziell die Arbeit mit Männern und männlichen 
Jugendlichen, die gewalttätig sind (sowohl im häuslichen 
Bereich als auch außerhalb). 

Detaillierte Informationen unter 
www.maennerbuero-hannover.de

B Täterarbeit Häusliche Gewalt  
im Männerbüro Hannover

B.1 Täteransprache Häusliche Gewalt
Das Männerbüro erhält als Teil der seit 1.1.2006 neu 
eingerichteten Interventionsstelle die von der Polizei 
erstellten Berichte der Vorfälle per Fax. Das Männerbüro 

nimmt zeitnah proaktiv Kontakt zu den Beschuldigten auf 
und bietet eine Erstberatung an. Ziel ist, die Beschuldig-
ten über den Verfahrensablauf im Rahmen von HAIP und 
über zu erwartende Konsequenzen zu informieren, sie 
zu motivieren, ihr Verhalten zu verändern und Informa-
tionen über unterstützende Maßnahmen zu vermitteln: 
u.a. Teilnahme an einem Sozialen Trainingsprogramm 
und/oder Teilnahme an einer Konfliktklärung. Die Ergeb-
nisse dieser Erstberatung werden den ermittelnden und 
zuständigen Polizeidienststellen per Fax mitgeteilt und 
den Akten zur weiteren Bearbeitung für die Staatsan-
waltschaft beigefügt.

B.2 Soziales Trainingsprogramm  
Häusliche Gewalt

Das „soziale Trainingsprogramm für gewalttätige Män-
ner im Rahmen von HAIP“ wurde im Auftrag der Stadt 
Hannover entwickelt und wird seit 1996 im Männerbüro 
Hannover e.V. durchgeführt.

C Konzept des Sozialen Trainingsprogramms 
im Männerbüro

Das Konzept basiert auf langjährigen Erfahrungen in der 
Arbeit mit gewalttätigen Männern und dem Austausch 
mit entsprechenden Programmen und Maßnahmen in 
England, USA und inzwischen auch in Deutschland. Ab-
weichend von einigen amerikanischen Programmen wird 
im Männerbüro mit einer Mischung verschiedener the-
rapeutischen, Trainings- und pädagogischer Elementen 
prozess- und themenorientiert gearbeitet (Gestaltthe-
rapie, VT, Rollenspiel, Wissensvermittlung, etc.). Es ist 
ein Programm zur Verhaltensänderung und zum Erlernen 
sozialer und kommunikativer Kompetenz, keine Therapie 
im klassischen Sinne. Es wird vorwiegend in Gruppen-
arbeit, gelegentlich in Einzelarbeit und gelegentlich in 
Paarberatung durchgeführt.

Im Männerbüro wurde im Laufe der Jahre ein Standard 
für diese Arbeit entwickelt (s.u.), der inzwischen in die 
Diskussion auf Bundesebene einfließt. So werden auch 
betroffene Partnerinnen – soweit erreichbar – über die 
Täterarbeit selbst, als auch über Maßnahmen zum Schutz 
und über professionelle Hilfseinrichtungen und das In-
terventionsprogramm HAIP informiert.

C.1 Zielgruppe
Zielgruppe sind Männer, die gegenüber ihrer Partnerin 
und/oder den Kindern im Sinne der o.g. Definition ge-
walttätig sind oder waren.

C.2 Ziele der Täterarbeit
Leitziel 
Männer haben gelernt, Beziehungskonflikte und -krisen 
gewaltfrei zu bewältigen und tragen damit wesentlich 
zum Schutz ihrer Frauen und Kinder bei!
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Mittlerziele
Übernahme von Verantwortung
Steigerung der Selbstkontrolle
Differenzierung der Selbstwahrnehmung
Verbesserung und Training sozialer Fertigkeiten

Diese Ziele werden in der Arbeit differenziert und auf die 
Handlungsebene übersetzt.

C.3 Definitionen und Arbeitshypothesen
Unter Gewalt im sozialen Nahbereich wird jede Verletzung 
der körperlichen und psychischen Integrität einer Person 
durch eine andere verstanden.

Männergewalt meint das geschlechtsspezifische an der Ge-
walt in Beziehungen. Ziel von Männergewalt ist es, Kontrolle 
zu sichern und Macht zu restaurieren. Zweck ist die Ab-
wehr von Gefühlen, die die männliche Identität, das Image 
bedrohen (Ohnmacht, Hilflosigkeit bzw. (vermeintliche) 
Schwäche). Also eine momentane Lösung für den Täter.

Einer Gewalthandlung liegt u.E. eine Absicht und damit 
eine (mehr oder weniger bewusste) Willensentscheidung 
zugrunde. Daraus folgt, dass auch jederzeit eine Entschei-
dung zugunsten gewaltfreier Konfliktlösung möglich ist.

Männergewalt ist kein schichtenspezifisches Verhalten, kei-
ne zwangsläufige Folge von Alkoholkonsum, Stress, Über-
lastung oder Überforderung. Solche und ähnliche Äußerun-
gen werden als Abwehr von Verantwortung verstanden.

C.4   Zugang und Zusammensetzung der Gruppen
Der Zugang erfolgt über die kooperierenden Einrich-
tungen des Interventionsprogramms HAIP, über andere 
staatliche Institutionen, sowie über andere Beratungs-
stellen, auf Empfehlung oder Druck der Partnerin oder 
aus eigener Motivation.

Optimal ist eine intrinsische Motivation. Die Erfahrung 
zeigt auch, dass eine extrinsische Motivation keinen 
Hinderungsgrund für die erfolgreiche Arbeit darstellt. 
In vielen Fällen kann der – zunächst – fremdbestimmte 
Anschub genutzt werden, um daraus Eigenmotivation zu 
schaffen, z.B. durch Konfrontation mit den Taten, dem 
Leiden der Opfer und durch „Gewinn- und Verlustrech-
nungen“. Diese Eigenmotivation setzt bei den Teilneh-
mern zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Arbeit 
ein und ist Grundlage und Antrieb für eine erfolgreiche 
Weiterarbeit. Wenn Teilnehmer keine Eigenmotivation 
entwickeln, wird dies in der Regel am Verhalten zu er-
kennen sein. In diesen Fällen wird der Teilnehmer von 
der weiterführenden Arbeit ausgeschlossen.

Die heterogene Zusammensetzung der Gruppen mit 
selbst- und (zunächst) fremdmotivierten Teilnehmern 
erweist sich in der Regel als gegenseitig unterstützend.

C.5 Kontaktablauf
Seit 1.1.2006 geschieht die erste Kontaktaufnahme pro-
aktiv: das Männerbüro erhält die Einsatzprotokolle der 
Polizei per Fax und stellt (wenn möglich) telefonisch oder 
schriftlich Kontakt zu den Beschuldigten her und bietet 
eine Erstberatung an. Dabei werden unsere Haltung, zu 
erwartende Konsequenzen, Verantwortung und Mög-
lichkeiten besprochen und ein weiterer Termin für eine 
Erstberatung zum näheren Angebot des Täterprogramms 
im Männerbüro angeboten.

Wie bisher (oder auch in Fällen, in denen kein proaktiver 
Kontakt zustande kam) ist es möglich, dass der erste 
Kontakt mit dem Männerbüro von Beschuldigten selbst 
telefonisch geschieht. Dabei wird das Anliegen geklärt 
und ein Termin für eine Erstberatung (in der Regel in-
nerhalb einer Woche) vereinbart.

Diese Erstberatung dient dem Kennenlernen, Motivie-
ren, Vorstellen der Arbeit und Abwägen, ob der Mann für 
die Gruppe geeignet ist oder eine andere Unterstützung 
braucht. Hier wird auch die oft übliche Abwehr (bagatellisie-
ren, delegieren, etc.) konfrontiert, gegebenenfalls mit den 
vorliegenden Informationen der Staatsanwaltschaft und der 
Partnerin bezüglich des Tathergangs und der Tatfolgen.

Hier wird auch darauf hingearbeitet, dass der Mann seine 
Verantwortung erkennt,  die Konsequenzen sieht, seine 
Motivation steigert und bereit ist, sein Verhalten zu ver-
ändern. In den meisten Fällen wird ihm das Angebot zur 
Teilnahme am Sozialen Trainingsprogramm gemacht: 
Soziale Trainingsgruppe oder in Ausnahmefällen Einzel-
beratungen. Folgen weitere Beratungsgespräche, wird 
eingehender mit dem Mann an seiner Verantwortung für 
die Tat(en) und an seiner Motivation, sein Verhalten zu 
ändern, gearbeitet.

Grundsätzlich wird die Teilnahme an der Sozialen Trai-
ningsgruppe favorisiert.

C.6 Zulassungs- und Ausschlusskriterien
Ausschlusskriterien sind: kein Tateingeständnis, akute 
Sucht- und Drogenabhängigkeiten, nicht behandelte psy-
chische/psychiatrische Erkrankungen sowie mangelnde 
sprachliche Verständigungsmöglichkeit. Zulassungsbe-
dingung ist auch die Unterschrift zur Entbindung der Mit-
arbeiterInnen des Männerbüros von der Schweigepflicht 
gegenüber allen im Kooperationsverbund arbeitenden 
Einrichtungen zur Unterstützung der Partnerin und ge-
genüber der geschädigten Partnerin selbst.

C.7 Ausschluss aus dem laufenden Programm
Bei Teilnehmern des Täterprogramms, die zu erkennen 
geben, dass sie keine Verantwortung für ihr Verhalten 
übernehmen und nicht bereit sind ihre Gewalttätigkeit zu 
beenden, werden damit konfrontiert und aus der Gruppe 
ausgeschlossen.
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Außerdem werden Teilnehmer ausgeschlossen, bei denen 
deutlich wird, dass sie nicht ausreichend belastungsfähig 
sind und/oder nicht differenziert genug das Gruppen-
geschehens verfolgen können.

Dann erhalten ggf. Amtsgericht, Staatsanwaltschaft, und 
die Partnerin eine entsprechende Rückmeldung.

C.8 Organisatorischer Rahmen
Die zentrale Arbeit findet in der Gruppe statt. Bisher wur-
de in geschlossenen Gruppen gearbeitet, seit Ende 2005 
in halboffenen, fortlaufenden Gruppen. Die Teilnehmer-
zahl beträgt in der Regel 10. Das Programm erstreckt sich 
über insgesamt 26 Termine. Die Gruppe findet einmal pro 
Woche mit zwei Zeitstunden statt. 

Im Anschluss an das Programm soll eine fortlaufende 
Selbsthilfegruppe eingerichtet werden.

Ungefähr vier Monate nach Beendigung des Programms 
findet unter Leitung ein zweistündiger „Follow up“-Ter-
min statt, der im Vier-Monats-Rhythmus wiederholt an-
geboten wird.

C.9 Gruppenleitung und Qualitätssicherung
Die Gruppen werden von einer Mitarbeiterin und ei-
nem Mitarbeiter (Soz.-Päd., Dipl.-Päd. mit therapeuti-
schen Zusatzausbildungen) geleitet. Voraussetzung für 
die GruppenleiterInnen ist, dass diese sich mit (ihrem) 
geschlechtspezifischen Rollenverhalten, (ihrer) Gewalt-
tätigkeit und (ihrer) Dominanz/Unterwürfigkeit aus-
einandergesetzt, und Erfahrungen in der Leitung von 
Selbsterfahrungsgruppen, Trainings- und/oder Thera-
piegruppen haben. Sie müssen in der Lage sein, Domi-
nanz der Männer und deren Abwertung von Frauen zu 
konfrontieren.

Die Arbeit der GruppenleiterInnen wird im 14-tägigen 
Rhythmus im Gesamtteam reflektiert und in der Super-
visionsgruppe supervidiert.

Die Konzeptreflexion und -weiterentwicklung findet im 
Gesamtteam statt. Darüber hinaus werden in der Regel 
einmal im Jahr Konzepttage eingerichtet, an denen das 
Konzept zusammenhängend besprochen und weiterent-
wickelt wird.

C.10  Inhalt und Themen der Täterarbeit
Um den Prozess der Einzelnen und der Gruppe zu unter-
stützen, sind wesentliche und notwendige Elemente der 
Gruppenarbeit:

die Tat(en) rekonstruieren,
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen,
für die Opfer Empathie empfinden,
Sicherheitspläne und Notfalllösungen erlernen und im 

Krisenfall anwenden
Erlernen gewaltfreier Konfliktlösung.

Dazu werden folgende Themen bearbeitet:

Regeln – Ziele – Probleme in der Partnerschaft – Ver-
einbarungen und Verträge – Selbstverpflichtungen – 
Wegweisung – Maßnahmen nach Gewaltschutzgesetzt 
– Verantwortung – Rekonstruktion der Gewalttat(en) 
(slow-motion) – Beziehungsmuster – Verhaltensmuster – 
Gewaltkreislauf – Sicherheitsplan – Notfallplan – Selbst-
wahrnehmung – Aggressions- und Gewalt – Männer-/
Vor-/Bilder – Frauenbild – Rollenverhalten – Dominanz 
– kreative und kooperative Konfliktlösung – Kommunika-
tion – Dramadreieck – Selbst erlittene Gewalt – Ängste 
und Gefühle der Bedrohung – Umgang mit Hilflosigkeit 
– Konkurrenz – Kontrolle – Selbstkontrolle – Selbstwert 
– Sexualität – positive Visionen für das Zusammenleben 
mit der Partnerin – u.a.

zu „Regeln/Grenzen“: Wichtiges Element der Arbeit 
sind Regeln, Vereinbarungen und Verträge, die mit den 
Teilnehmern vereinbart werden (regelmäßige Teilnahme, 
Regelung zu Fehlen, Abbruch und andere Gruppenre-
geln). Die Regeln sind für alle verbindlich. Werden diese 
missachtet, kann das den Ausschluss aus der Gruppe zur 
Folge haben.

zu „Selbstverpflichtung der Teilnehmer“: Die Teilneh-
mer verpflichten sich, der (Ex-)Partnerin jederzeit den 
Kontakt zu den Beratern des Männerbüros zu ermögli-
chen, zu Beginn und am Ende der Gruppe wenigstens 
ein Paargespräch wahrzunehmen (sofern die Partnerin 
einverstanden ist), und jede Methode der Partnerin zu ak-
zeptieren, die diese unternimmt, um sich zu schützen.

zu „Beziehungs- und Verhaltensmuster“: Im Kon-
takt der Teilnehmer mit den Gruppenleitern und auch 
der Teilnehmer untereinander werden die individuellen 
Beziehungs- und Verhaltensmuster deutlich, die bisher 
dazu beigetragen haben, selbst keine Verantwortung 
oder Selbstkontrolle zu übernehmen. Deutlich wird dies 
besonders in der klassischen Rollenverteilung: Täter, Op-
fer oder Retter. Die Bearbeitung dieser Muster ist eine 
wesentliche Aufgabe der Täterarbeit.

Als Vor- und Nachbereitung einzelner Themen werden 
Hausarbeiten aufgegeben. Jeder Teilnehmer führt ein 
Arbeitsbuch, in das die Hausaufgaben, persönliche Fra-
gen, Ergebnisse, etc. eingetragen werden

C.11 Zusätzliche und Unterstützende Angebote
C.11.1 Krisenberatung
Zur Krisenintervention (z.B. Trennung, Geburtstag der 
Kinder, etc.) werden – auch während des Gruppenpro-
gramms – zusätzliche Beratungen angeboten oder in der 
Gruppe bearbeitet.

C.11.2 Kontakt und Information geschädigter
  Partnerinnen
Zu der geschädigten (Ex-)Partnerin des Teilnehmers wird, 
wenn möglich, von Seiten des Männerbüros Kontakt auf-
genommen. Angeboten wird ein Informationsgespräch.
Die Partnerin entscheidet, ob sie allein oder im Beisein 
ihres Partners mit den Beratern sprechen möchte, was 
Sie mitteilen möchte und was nicht. Ziel des Gespräches 
ist, ihre Sicht der Beziehung und der Taten zu erfahren, 
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Informationen über ihre Möglichkeiten zum Schutz zu 
vermitteln (Gewaltschutzgesetz), Fragen bzgl. unserer 
Arbeit zu beantworten und ihr für weitere Unterstützung  
die entsprechenden Beratungsstellen (Bestärkungsstelle, 
Interventionsstelle) zu empfehlen. Ziel ist auch, ihr einen 
Ansprechpartner im Männerbüro vorzustellen, damit sie 
sich in Fällen von Fragen, Rückmeldungen oder erneuten 
Gewalthandlungen an diesen wenden kann.

Darüber hinaus wird die Partnerin vom Männerbüro in 
jedem Fall informiert, wenn der Partner aus der Gruppe 
ausgeschlossen wird oder diese abbricht.

Vor Abschluss der Gruppe wird ein Abschlussgespräch 
angeboten.

C.12  Finanzierung
Finanziert wird die Arbeit durch Beihilfen der Landes-
hauptstadt Hannover, der Region Hannover, durch Buß-
gelder, einzelne Projektförderungen von Stiftungen und 
Sponsoren (Klosterkammer, Toto-Lotto-Stiftung, Paritä-
tischer Niedersachsen) und des BMFSJ, sowie Teil-neh-
merbeiträge und Honorare für Veranstaltungen zum The-
ma. Die Teilnehmer zahlen einen Beitrag, dessen Höhe 
verhandelt wird.

C.13  Statistik für den Zeitraum bis 31.12.2005
Aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit, des Gewaltschutz-
gesetzes, der Schulungen der Polizei und der unterstüt-
zenden Arbeit der im Hannoverschen Interventionspro-
gramm beteiligten Institutionen war es möglich, die 
Arbeit mit gewalttätigen Männern selbst (also im zen-

tralen Arbeitsfeld), quantitativ und qualitativ zu steigern. 
Da die Finanzierung nur geringfügig verbessert werden 
konnte, mussten jedoch z.T. begleitende und unterstüt-
zende Maßnahmen reduziert werden: Eingangs- und 
Abschlussgespräche mit den betroffenen Partnerinnen 
wurden vorrangig telefonisch statt persönlich durchge-
führt, Reduzierung von Folgeberatungen der Teilnehmer, 
keine Kontaktaufnahme bei Abbrechern, um die Gründe 
zu erfragen und ggf. erneut zu motivieren, etc.

Zusätzliche Informationen, ausführliche Auswertung der 
Täterarbeit, anonymisierte Stellungnahmen von Teilneh-
mern und Partnerinnen können angefragt werden.

C.13.1 Anfragen von Institutionen
Institutionen ging es im Wesentlichen um Informatio-
nen, Weitervermittlung von Klienten, Hilfen und Super-
vision für die eigene Arbeit mit gewalttätigen Klienten, 
Kooperation, Konzept der Täterarbeit, Vorträge für Veran-
staltungen über Täterarbeit und das Gesamtprojekt HAIP. 
Die Anfragen von Institutionen sind im Vergleich zum 
Vorjahr um ca. 10 % gestiegen (siehe Tabelle 1).

C.13.2 Überblick über die Aktivitäten  
 im Arbeitsbereich Täter Häusliche Gewalt

Die Tabelle 2 gibt einen Überblick über die erfolgten Ak-
tivitäten im o.g. Arbeitsbereich.

C.13.3 Kontakt zur geschädigten Partnerinnen
Soweit möglich wurde zu den (Ex-)Partnerinnen Kontakt 
aufgenommen. Die entsprechende Auswertung ist der 
Tabelle 3 zu entnehmen.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Institutionen 89 87 88 92 95 105

Tabelle 1 Anfragen von Institutionen

2000 2001 2002 2003 2004 2005
telefonische Kontakte Männer 144 137 146 164 165 173

schriftlich bearbeitete Fälle 62 57 37 60 65 67
Erstberatung Männer 115 119 131 144 148 151

zusätzliche telefonische Beratung n.e. n.e. 33 89 92 98
Folgeberatung 49 37 23 38 39 30
Gruppe Beginn 55 41 69 67 71 74

Einzelprogramm Beginn 7 8 8 7 8 10
telefonische Kontakte Partnerinnen 69 87 80 87 89 89

Erstberatung Partnerinnen 64 87 80 87 87 84
Paarberatung 50 59 39 64 68 71

Tabelle 2 Aktivitäten im Täterprogramm

2000 2001 2002 2003 2004 2005
telefonische Kontakte Partnerinnen 69 87 80 87 89 89

Erstberatung Partnerinnen 64 87 80 87 87 84
Paarberatung 50 59 39 64 68 71

Tabelle 3 Kontakt zu (Ex-)Partnerinnen



28 Zentrale Bausteine – Männerbüro Hannover

C.13.4 Auswertung der Gruppen-  
und Einzelmaßnahmen

Tabelle 4 gibt Aufschluss über den Beginn, Ausschluss 
und Abschluss von Teilnehmern.  

C.13.5 Beratung für Migranten
Für türkisch sprechende Teilnehmer werden Einzelbe-
ratungen, Partnerinnengespräche, Paargespräche und 
Kleingruppen mit modifiziertem Konzept durchgeführt.
Über die Verteilung von Nationalität der Klientel gibt Di-
agramm 5 Auskunft.

C.13.6 Zugang der Klientel
Durch die enge Kooperation mit den im HAIP-Verbund 
arbeitenden Einrichtungen und dem Bekanntheitsgrad 
des Männerbüro kommen die Beschuldigten auf den ver-
schiedensten Wegen in Kontakt mit dem Männerbüro 
(die Angaben im Diagramm 6 beziehen sich auf Fälle/
Erstberatungen).

C.13.6.1  Zugang über die bisherige
  Interventionsstelle PPS
In Diagramm 6 wurde bei den Polizei bekannten Fällen 
aus internen Gründen nicht der Erstzugang, sondern der 
letzte Zugangsweg gezählt. Konkret wurde ein Beschul-
digter, der über eine Beratung bei PPS den Zugang zu uns 
fand, aber im Verlauf des weiteren juristischen Verfah-
rens zum STA-Fall wurde, als STA-Fall umgeschrieben. 
Das bedeutet, dass es in der Realität weit mehr Fälle 
waren, die beim Erstzugang über PPS kamen, realisti-
scher Weise ca. 30 %.

C.13.6.2  Zugang über die Staatsanwaltschaft
Entsprechend den Vereinbarungen im HAIP-Verbund 
wird den Beschuldigten von der Staatsanwaltschaft ein 
schriftliches Angebot gemacht, an einem Sozialen Trai-
ningsprogramm teilzunehmen, oder aber mit einer emp-
findlichen Strafe rechnen zu müssen (siehe Tabelle und 
Diagramm 7, folgende Seite).

C.13.6.3  Zugang über die Amtsgerichte
Über die Amtsgerichte kamen ca. 11 % der Klientel in 
die Erstberatungen. Diese Fälle können wie folgt aufge-
schlüsselt werden:

von der STA sofort zur Anklage gebracht 
Ablehnug des Angebotes, an einem sozialen Trainings-

programm teilzunehmen
erfolgter Ausschluss aus dem Sozialen Trainingspro-

gramm 
Abbruch des Sozialen Trainingsprogramms
u.a. juristische Gründe

C.13.7  Wohnort der Beschuldigten
(siehe Diagramm 8, folgende Seite)

C.13.8  Follow-up Termine
Die Follow-up Termine hat sich eine Kerngruppe von fünf 
ehemaligen Teilnehmern konstituiert, die von neuen Ab-
solventen ergänzt werden.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Beginn 55 41 69 67 71 74

Abschluss 25 29 27 35 36 34
Abschluss/Abbruch 24 13 24 36 38 36

zum Jahreswechsel noch in laufender Gruppe 17 16 34 30 30 33
Einzelprogramm 7 8 8 7 8 9

Summe Teilnehmer und Absolventen 49 53 69 72 74 76

Tabelle 4 Teilnehmer und Absolventen in Gruppen- und Einzelprogramm (Fälle)

Diagramm 6: Zugangswege
der Klienten in 2005

23 % PPS

2 % Waage

4 % Beratungsst.

2 % Polizei

11 % Amtsgericht

11 % Selbst u.a.

47 % STA

Diagramm 5: Nationalität der
HAIP-Klientel in 2005

13 % türkisch

0 % spanisch

0 % griechisch

1 % jugoslawisch

0 % iranisch

1 % albanisch

11 % sonstige

72 % deutsch
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C.13.9  Zusammenhangstätigkeiten
Einen bedeutenden zeitlichen und Kostenumfang der 
Täterarbeit machen Zusammenhangstätigkeiten aus: 
Vernetzungs- und Kooperationsgespräche und -maß-
nahmen, Rückmeldungen an die Staatsanwaltschaft und 
die Amtsgerichte (jeweils bei Anmeldung, Beginn, Aus-
schluss oder Abbruch und zum Ende des Programms, so-
wie Rücksprachen und Nachfragen im Verlauf der Arbeit). 
Ebenso werden in Fällen, wo Partnerinnen und Kinder in 
anderen Einrichtungen versorgt werden, Rückmeldun-

gen vorgenommen. Partnerinnen werden bei Abbruch 
oder Ausschluss informiert. Speziell die kooperierenden 
Einrichtungen zur Unterstützung der Opfer werden über 
Teilnahme, Ausschluss oder Abbruch des Beschuldigten 
informiert.

Ein weiterer Zeit- und Kostenaufwand ist erforderlich für 
die Klientendatenverwaltung, ausführliche Dokumentati-
on, Organisation und Evaluation.

C.13.9.1  Klientendaten-Verwaltungsprogramm
Um bei der Menge der Klienten, Klientendaten, Vernet-
zung und Kooperationsvereinbarungen die Klientenver-
waltung übersichtlicher und sicherer zu gestalten, wurde 
(mit Hilfe von Zuwendungen der Toto-Lotto Stiftung und 
der Klosterkammer Hannover) speziell für diesen Kontext 
ein Klientendaten-Verwaltungsprogramm entwickelt, in 
das Klientenstamm- und Klientenverlaufsdaten eingege-
ben werden. Damit werden taggenaue Auskünfte über 
den klientenbezogenen Verlauf und den aktuellen Stand 
der Maßnahmen, Statistiken, erforderliche Rückmeldun-
gen an die Justiz, Polizei und Frauenberatungstellen so-
wie Serienbrieffunktionen ermöglicht.

C.14  Finanzierung
Das Verhältnis dieser Finanzmittel in Relation zu den 
Fallzahlen gibt das Diagramm 9 wieder.

2000 2001 2002 2003 2004 2005
Anschreiben STA 149 132 107 171 173 170

telefonischer Kontakt STA 87 75 70 112 115 112
Erstberatung STA 71 70 67 101 107 103

Einzel und Gruppe Beginn STA 36 25 29 20 25 28

Tabelle 7 Zugang über die Staatsanwaltschaft

Diagramm 7: Zugang über die Staatsanwaltschaft
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Diagramm 8: Wohnort der Klienten
der Erstberatung in 2003

6 % übriges Niedersachsen

29 % übrige Region

65 % Hannover Stadt
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C.15  Evaluation
Anhand eines Kriterienkataloges, der sich an den Hand-
lungszielen orientiert  wird im Verlauf der Gruppe, ins-
besondere in den Abschlusssitzungen eine ausführliche 
Bilanz für jeden einzelnen Teilnehmer und auch für die 
Gruppe gezogen. Persönliche Prozesse und der Gruppen-
prozess werden ausgewertet. In einem abschließenden 
Paar- oder Einzelgespräch mit der Partnerin gibt es Hin-
weise auf die Qualität der Veränderung.

2001 bis 2004 wurde im Auftrag des BMFSFSJ eine Eva-
luation der Täterarbeit durch die Universität Osnabrück 
im Rahmen der „wissenschaftlichen Begleitung der In-
terventionsprojekte“ (WIBIG) durchgeführt.

Die Ergebnisse liegen vor und bestätigen die positiven 
Veränderungen der Teilnehmer im Verlauf der Grup-
penarbeit (Abschlussbericht s.u. www.bmfsfj.de oder  
www.wibig.uni-osnabrueck.de).

Auszüge aus dem Abschlussbericht WIBIG (2000 – 2004) 
gibt die Tabelle auf der folgenden Seite wieder. (Hinweis: 
Die angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf den o.g. 
Abschlussbericht.)

Von Rückfällen erfährt das Männerbüro – wenn überhaupt 
– durch die Staatsanwaltschaft oder die (Ex-)Partnerin, 
oder Teilnehmer teilen dies von sich aus mit. Durch die 
Zusendung der Polizeiberichte seit 1.1.2006 fallen rück-
fällige Teilnehmer, soweit polizeibekannt, direkt auf.

Für eine genauere Evaluation könnte eine standardisierte 
Befragung der (Ex-)Partnerinnen Aufschluss geben. Eine 
Langzeituntersuchung ist z.Zt. nicht vorgesehen.

Dazu liegen bisher ausschließlich Ergebnisse aus Schott-
land vor: hier wurden zwei Programme von Dobash & 
Dobash untersucht, u.a. CHANGE in Sterling/Edinburgh/

Scotland. Das Programm CHANGE ist inhaltlich mit dem 
Täterprogramm des Männerbüro vergleichbar, arbei-
tet allerdings ausschließlich mit Männern mit Bewäh-
rungsauflage! Dabei ergeben sich folgende Aussagen 
(Zusammenfassung aus Originaltext): Nach Interviews 
mit Partnerinnen und Auswertung der Akten wurden Ab-
solventen eines Täterprogramms nicht, bzw. erheblich 
weniger häufig und weniger heftig rückfällig im Vergleich 
zu Probanten ohne Trainingsprogramm (Lit.: Home office 
research and statistics direktorate – Research Findings 
No. 46; zu erhalten über: Information and publications 
group, home office, apollo Hause, 36 Wellesley Road, 
Croydon, CR9 3RR).

C.16  Täterarbeit – ein Beitrag zum Opferschutz
Ein Ergebnis der Evaluation durch WIBIG ist, dass die 
Gruppenarbeit positive Verhaltensveränderungen im 
Verlauf des Programms bewirkt. Dies wurde auch von 
befragten Partnerinnen am Ende der Gruppen bestätigt: 
gewalttätiges Verhalten wird unterlassen, soziale und 
kommunikative Kompetenz steigen. Damit ist Täterarbeit 
ein Beitrag zum Schutz für die Partnerinnen.

Das deckt sich mit unserer Wahrnehmung der persönli-
chen Prozesse der Teilnehmer: Verbesserungen im Sozial-
verhalten, in der Sprache, im Ausdruck von Gedanken und 
Gefühlen, bei der Konfliktlösung, in der Kommunikation, 
in der Übernahme von Verantwortung und in der Haltung 
gegenüber der Partnerin. Die beobachtbaren positiven 
Veränderungen wirken sich auch auf die betroffenen Kin-
der aus. Darüber hinaus sind auch positive Veränderun-
gen im Umgang mit anderen Männern erkennbar.

So erlangen die Teilnehmer durch die Arbeit in der 
Gruppe häufig einen realistischeren Blick auf die Part-
nerschaft, die dort vorherrschenden Muster und auf die 
eigene Lebensplanung. Das führt in einigen Fällen auch 

Diagramm 9: Finanzierungsanteil zur Deckung der Gesamtkosten
in Bezug auf den Wohnort des Klientel in 2005
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dazu, dass Teilnehmer in die Lage versetzt werden, sich 
aktiv zu verhalten und sich ggf. aus der Partnerschaft zu 
lösen, ohne sich Trennungsängsten passiv ausgeliefert 
zu fühlen und/oder (nach bisherigem Verhaltensmuster) 
Macht zu demonstrieren.

Die meisten Teilnehmer wollen im Grunde die Gewalt-
handlungen gegen die Partnerin schnell vergessen, weil 
ihnen ihre Tat peinlich und unangenehm ist. Dem wird in 
der Gruppenarbeit gründlich  entgegengewirkt, indem die 
Vorfälle ausführlich bearbeitet (statt verdrängt) werden.

Viele Teilnehmer neigen dazu, Konflikte und Entschei-
dungen allein zu lösen bzw. umzusetzen. Die Gruppe 
bietet hingegen, speziell über den relativ langen Zeit-
raum, eine Bezugsgruppe mit vielfältigen Beziehungs-
mög-lichkeiten. Dort werden Konflikte und Prozesse im 
Zusammenhang mit der Partnerin und ggf. den Kindern 
ausgesprochen und (soweit möglich) bearbeitet. Das 
bewirkt eine Entlastung und eine Stabilisierung der Teil-
nehmer, einen Halt in und durch die Gruppe und damit 
eine Entlastung der Partnerin.

In Trennungssituationen, besonders wenn die Trennung 
durch die Partnerin eingeleitet wird, reagieren viele Teil-
nehmer mit Ängsten vielfältiger Art. Oft werden Männer 
gerade in dieser Situation aufgrund ihrer Verlustängste 

und auch um Macht zu demonstrieren, gewalttätig.  
Kommt es zu Trennungen während der Gruppenzeit, 
kann der Mann durch die Gruppenarbeit aufgefangen, 
begleitet, unterstützt und konfrontiert werden. Er hat 
Raum und Menschen, denen gegenüber er sich ausdrü-
cken kann (bzw. muss), statt allein zu bleiben, alles in 
sich hineinzufressen und nach seinen bisherigen Mustern 
auszuagieren. Strategien und Pläne für den Umgang mit 
einer solchen Trennung können erarbeitet werden. Das 
Ergebnis ist, dass die Konflikte nicht eskalieren! Das wie-
derum ist eine deutliche Entlastung für die Partnerin, die 
ja bekanntlich in Trennungssituationen am meisten und 
oft mit dem Leben bedroht ist. Damit ist ein zusätzlicher 
Beitrag zur Steigerung der Sicherheit für die Partnerin 
und die Kinder gegeben.

Grundsätzlich trägt die Einbindung der gewalttätigen 
Männer in das Täterprogramm und die damit ermöglich-
te unterstützende Arbeit (empathisch und konfrontativ) 
– nicht zuletzt auch die Kontrolle – deutlich zur Erhöhung 
der Sicherheit der Partnerin und der Kinder bei.

Dabei hat sich die konsequente Vernetzung und Koope-
ration mit den anderen Bausteinen im Interventionspro-
gramm als ein weiterer wesentlicher Faktor zur Verbes-
serung erwiesen.

Anzahl der untersuchten Einrichtungen Täterarbeit HG 8
Anteil der Daten/Teilnehmer 70 % vom Männerbüro Hannover

Staatsangehörigkeit 3/4 der TN: deutsch; ca. 1/8: türkisch
Durchschnittsalter 36,3 Jahre

Familienstand 2/5 verheiratet; 2/5 ledig
Lebenssituation 1/2 lebte in gemeinsamer Wohnung

Väteranteil 70 %
erwerbstätig 64 %
Tatvorwürfe einfache und gefährliche Körperverletzung

Zugang 3/5 justiziell; 1/5 PPS; 1/10 Selbstmelder
Abschließer 64 % (2/3 der Beginner)

keine Zulassung 7 %
Ausschluss ca 9,3 %

Aussage 1 Justizielle Weisung oder Auflage begünstigt die Teilnahme
bis zum Ende des Programms erheblich (s. S. 121).

Aussage 2 Es sind Verhaltensmodifikationen nachweisbar, die zur Verringerung der Anwendung physischer Gewalt
gegenüber den Partnerinnen führte (s. S. 121 f). Dies wurde von interviewten Partnerinen bestätigt.

Aussage 3 Täterarbeit (mit Qualitätsstandard) ist eine sinnvolle Ergänzung zu
Maßnahmen/Angeboten im Interventionskontextgegen häusliche Gewalt (s. S. 121).

Aussage 4 Die Schaffung einer Angebotsstruktur von Täterarbeit im Kontext
von Interventionsstrategien wird als förderungswürdig eingeschätzt.

Aussage 5 Kontaktaufnahmen mit der Partnerin gehören mehr und mehr zum Standard.
Aussage 6 Opferschutz ist grundsätzliches und selbst erklärtes Ziel

der Täterarbeit durchführenden Einrichtungen (s. S. 122).
Aussage 7 Täterarbeit kann eine Lücke im Unterstützungssystem für

die geschädigten (Ex-)Partnerinnen schließen (s. S. 123).
Aussage 8 Amts- und Staatsanwaltschaften haben keine einheitliche Weisungspraxis.

Tabelle 10 Auszüge aus dem Abschlussbericht WIBIG (2000 – 2004)
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2.6 Waage Hannover e.V.

Die Waage Hannover ist eine gemeinnützige Einrichtung. 
Sie bietet Personen, die miteinander in Konflikt geraten 
sind, eine außergerichtliche Konfliktschlichtung bzw. 
Vermittlung an.

Die Dienstleistungen der Waage sind kostenlos und 
können von jedem Bürger in Anspruch genommen wer-
den. Eine Vermittlung bei der Waage ist nur möglich, 
wenn beide Seiten zum Versuch einer außergerichtlichen 
Schlichtung bereit sind. Auch Selbstmelder können sich 
vor Erstattung einer Strafanzeige direkt an die Waage 
wenden.

Täter-Opfer-Ausgleich ist der Versuch, die negativen 
Folgen einer Straftat zu verringern und die Wiedergut-
machung der entstandenen Schäden zu ermöglichen. Die 
Beteiligten können individuelle Lösungen finden.

Voraussetzungen
Die Waage ist eine unparteiische Schlichtungsstelle. Ihre 
Akzeptanz bei den betroffenen Opfern und Tätern ist da-
von abhängig, dass die Waage keine Seite bevorzugt. 
Voraussetzung eines Täter-Opfer-Ausgleichs (TOA) ist, 
dass der Beschuldigte die ihm vorgeworfene Schädigung 
einräumt und beide Seiten zu einem Schlichtungsversuch 
bereit sind. Die Waage kann aufgrund ihrer Aufgabenstel-
lung keinerlei therapeutische Hilfe oder längerfristige 
Beratung leisten.

Nutzen
Bei vielen Fällen innerfamiliärer Gewalt von Männern 
gegen Frauen kann ein TOA sinnvoll sein. Die Interessen 
der geschädigten Frauen können oft in einem außerge 
richtlichen Verfahren besser berücksichtigt werden als in 
einem formellen Strafverfahren. Die Hemmschwelle für 
die Betroffenen ist gering. Die der Straftat zugrundelie-
genden Konflikte können konkret und direkt besprochen 
werden.

Die geschädigten Frauen bekommen die Möglichkeit, 
das Geschehene in Ruhe zu erzählen und mit Hilfe des 
Vermittlers / der Vermittlerin zu überdenken, welche 
Möglichkeiten der Hilfe zur Verfügung stehen (Bestär-
kungsstelle, Rechtsanwalt, Frauenhaus, TOA etc.). Der 
TOA ist hier nur eine von verschiedenen Alternativen.

Die Geschädigte kann schnell und unbürokratisch mit Hil-
fe eines/r neutralen Vermittlers/in ihre zivilrechtlichen 
Interessen geltend machen. Darüber hinaus kann die 
persönliche Aussprache von Geschädigter und Beschul-
digtem die Verarbeitung des Geschehenen erleichtern 
und die Gefahr von Folgekonflikten reduzieren.

Täter und Opfer werden zuerst getrennt zu einem Ge-
spräch geladen und berichten hierbei ihre Sicht der 
Tat(en). Sind Täter und Opfer zu einem Ausgleichsver-
such bereit, wird mit beiden Partnern ein erstes Gespräch 
vereinbart, in dem im Rahmen des TOA nach Lösungen 
gesucht wird.

Konkret werden die Wünsche des Opfers mit dem Täter 
verhandelt und im Einigungsfall vertraglich festgelegt. 
Die Einhaltung dieses zivilrechtlichen Vertrages wird von 
der „Waage“ überwacht und an die Staatsanwaltschaft 
rückgemeldet, damit das Ergebnis bei der Verfahrenser-
ledigung berücksichtigt werden kann.

In den Gesprächen können die Beschuldigten die Verant-
wortung für ihr Handeln übernehmen und den angerich-
teten Schaden aktiv wiedergutmachen. Mitunter kann der 
beschuldigte Mann im Rahmen des TOA zu einer aktiven 
Auseinandersetzung mit seiner eigenen Gewalttätigkeit 
motiviert werden. In diesen Fällen erfolgt eine Weiterver-
mittlung an das Männerbüro (sozialer Trainingskurs).

Die Einhaltung der getroffenen Vereinbarung wird von 
den Vermittlern überprüft.
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Auszüge aus der Fallstatistik
(abgeschlossenen Partnerschaftsverfahren) 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

für TOA geeignete Fälle 104 92 188 278 347 331 403 334
davon positiv abgeschlossen 59 52 94 135 171 183 223 172

davon negativ abgeschlossen 45 40 94 143 176 148 180 162

Aufschlüsselung der negativ abgeschl. Fälle
Geschädigte lehnt ab oder wurde nicht erreicht 24 14 67 108 131 111 149 120

Beschuldigter lehnt ab oder wurde nicht erreicht 18 15 15 29 37 31 23 32
Ablehnung bei gegenseitiger Anzeige 1 0 7 0 0 0 0 0

Vermittlung gescheitert 2 1 5 6 8 6 8 10

Aufschlüsselung der positiv abgeschl. Fälle
Einigung vor TOA erfolgt 14 14 18 16 28 38 31 29

Einigung durch TOA erfolgt 45 38 76 119 143 145 192 143

Erfahrungen der WAAGE Hannover
Bei den durch TOA positiv abgeschlossenen Fällen (siehe 
umseitige Tabelle) handelt es sich um drei Hauptkate-
gorien, die nach einem oder mehreren Vermittlungsge-
sprächen mit folgenden Lösungen abgeschlossen werden 
konnten:

1.
In Fällen von Gewalttaten innerhalb einer Beziehung/
Ehe, bei denen die Geschädigte sich nicht von ihrem 
Partner trennen wollte, sondern lediglich eine Verhal-
tensänderung anstrebte, ging es bei den Lösungen vor-
wiegend um

Alkoholentzug bzw. -therapie
Eheberatung
sozialer Trainingskurs
individuelle Vereinbarungen.
Schmerzensgeld und Schadenersatz wurden in diesen 

Fällen selten gefordert.

2.
In Fällen von Gewalttaten innerhalb einer Beziehung/ 
Ehe, bei denen die Geschädigte die Trennung anstrebte, 
ging es bei den Lösungen vorwiegend um 

offene Aussprache über die Ernsthaftigkeit des Tren-
nungswunsches

Absprachen über Auszug (Wer behält die Wohnung?)
Klarheit verschaffen über die Folgen (Finanzen, Güter-

trennung usw.)
klare Absprachen über zukünftige Kontakte und Um-

gangsformen
Besuchsregelung der Kinder
Wiedergutmachungszahlung (Schmerzensgeld bzw.

Schadensersatz)

3.
In Fällen von Gewalttaten, bei denen die Geschädigte 
bereits getrennt vom Beschuldigten lebt, ging es bei den 
Lösungen vorwiegend um

Vereinbarungen über Unterlassung von Kontaktaufnah-
me durch den Beschuldigten zur Geschädigten (Arbeits-
stelle, Wohnung pp.)

Wiedergutmachung/Schmerzensgeld.

Die Waage Hannover e.V. gehört seit Wegfall von PPS 
zu den Einrichtungen, die die Faxe der Polizei nach 
Einsätzen bei häuslicher Gewalt, über das Frauen- und 
Kinderschutzhaus Hannover bekommen.

In diesen Fällen nimmt die Waage umgehend Kon-
takt zu den Geschädigten und den Beschuldigten auf, 
um das Angebot einer ersten allgemeinen Beratung zu  
unterbreiten.
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2.7 Frauen- und Kinderschutzhaus

Das Frauen- und Kinderschutzhaus Hannover blickt inzwi-
schen auf über 25 bewegte und bewegende Jahre zurück. 
Von Anfang an ist es durch seine Mitarbeiterinnen – erst 
an der Entstehung – und jetzt am regelmäßig tagenden 
Runden Tisch gegen Männergewalt in der Familie ver-
treten, der das Hannoversche Interventionsprogramm 
HAIP trägt.

Das Thema Männergewalt in der Familie ist inzwischen 
im öffentlichen Bewusstsein verankert und wird – zum 
Beispiel in der Strafverfolgung der Täter – immer öfter 
zum Ziel öffentlichen Interesses. Das Gewaltschutzge-
setz, das seit dem 1. Januar 2002 in Kraft getreten ist, 
ist ein Ausdruck dafür. Es ist nicht zuletzt das Verdienst 
autonomer und nicht autonomer Frauen, die seit Jahr-
zehnten in Projekten, Institutionen und in der Politik für 
die Rechte und den Schutz von Frauen und Kindern ein-
treten, die Opfer von familiärer Gewalt wurden und die 
nicht müde wurden, immer wieder die Lücken im System 
der psychosozialen Hilfen zu benennen.

Dabei haben sich Angebot und Nachfrage im Frauen- und 
Kinderschutzhaus im Lauf der Jahrzehnte stark verän-
dert. War es anfänglich – neben dem räumlichen Schutz 
und der Beendigung der Gewalt – die schnelle Versor-
gung mit finanziellen Mitteln und mit Wohnraum, die 
im Zentrum der – stets parteilichen – Beratung stand, 
so sind es inzwischen zunehmend die sozialpädagogi-
schen und psychologischen Hilfen, die gebraucht und 
in Anspruch genommen werden. Auch das Expertinnen-
wissen der Mitarbeiterinnen im Ausländer- und Asylrecht 
wird immer häufiger nachgefragt, denn der Anteil der 
Migrantinnen hat sich seit einigen Jahren auf über 50 % 
eingependelt.

Stabilisierung und Traumaberatung
im Frauen- und Kinderschutzhaus
Nachdem sich auch in Deutschland die wissenschaftliche 
Erkenntnis durchgesetzt hat, dass neben den physischen 
Verletzungen des Körpers auch die Schädigungen der 
Psyche nach Einwirkungen von Gewalt – insbesondere im 
sozialen Nahraum der Familie – nicht folgenlos bleiben 
und sich u.U. – wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und 
behandelt werden – noch nach Jahren in Form von post-
traumatischen Belastungsstörungen zeigen und manifes-
tieren können, trägt das Frauen- und Kinderschutzhaus 
diesen Erkenntnissen auch in seiner konzeptionellen Ent-
wicklung Rechnung. So wichtig es ist, Opfern von Kriegen, 
Verkehrs- und Naturkatastrophen traumatherapeutische 
Hilfe zu leisten, darf doch nicht vergessen werden, auch 
Frauen und Kindern in Schutzhäusern, die oft mehrfach 
traumatisiert sind (durch Männergewalt in der Familie, 
Kriegs- und Fluchterlebnisse, lang andauernde Misshan-
dlungs- und Missbrauchserfahrungen etc) diese Hilfe 
angedeihen zu lassen. Häufig ist es in diesen Fällen mit 
einer Wegweisung des Täters aus der Wohnung nicht 
getan, eine Trennung vom Ort der Tat ist für Frauen und 
Kinder genauso wichtig und erforderlich, nur so können 
erste stabilisierende Maßnahmen greifen und wirken.

Deshalb freuen wir uns, dass wir im Frauen- und Kinder-
schutzhaus als niedrigschwelliges Angebot die spezifi-
sche Qualität der Traumaberatung als erste Maßnahme 
anbieten können, um Frauen und Kindern, die in einer 
akuten und existentiellen Krise zu uns kommen, erste 
Hilfe leisten und sie soweit stabilisieren zu können, dass 
sie in der Lage sind, selbstständig und verantwortungs-
bewusst die nötigen Entscheidungen für ihr weiteres 
Leben zu treffen.

Gegebenenfalls vermitteln wir Frauen und Kinder auch 
weiter an geeignete TherapeutInnen.
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Kinder im Frauen- und Kinderschutzhaus 
Ein besonderes Angebot entwickeln wir für Kinder, die 
mit ihren Müttern ins Frauen- und Kinderschutzhaus 
kom men. Dabei hilft uns die Erfahrung, die wir in den 
fast dreißig Jahren der Existenz des Hauses mit Kindern 
aus gewaltgeprägten Familien gesammelt haben. Schon 
lange versuchen wir, auf die besondere Situation dieser 
Kinder aufmerksam zu machen, die stets – wenn auch 
nicht immer persönlich – von der Gewalt geprägt sind. 
Sie sind häufig selbst Opfer, werden aber nahezu immer 
gleichzeitig Zeugen der körperlichen und/oder psychi-
schen Gewalt, die gegen die Mutter angewendet wird. 
Dadurch werden sie ebenfalls traumatisiert.

Auch die gemeinsame Flucht ins Frauenschutzhaus kann 
als traumatisch erlebt werden. Die Mutter, bisher stets 
in der Opferrolle, wird erstmals in der Rolle der aktiv 
Handelnden erlebt. Alle diese Umstände bewirken große 
Verunsicherungen und Ängste, die sich in psychosoma-
tischen Störungen, in Unruhe, aggressivem Verhalten, 
Leistungsabfall etc. zeigen können.

Das Gewaltschutzgesetz gibt Frauen und Kindern heute 
mehr Möglichkeiten, sich zu schützen und Maßnahmen 
gegen den Täter zu ergreifen, trotzdem zeigt es auch, 
wie wichtig die Wahlmöglichkeiten der Hilfsangebote für 
die Frauen sind. Viele Frauen haben trotz erfolgter Weg-
weisung des Täters Angst, in der Wohnung zu bleiben. 
Sie wollen den Tatort verlassen und an anderer Stelle, 
manchmal auch in einer anderen Stadt ein neues siche-
reres Leben beginnen – insbesondere dann, wenn sich 

ein ganzer Familienclan zu ihrer Verfolgung aufmacht. 
Einigen Tätern ist weder mit einer Wegweisung, noch 
mit einer Strafandrohung beizukommen, den Frauen 
bleibt dann nach wie vor keine andere Möglichkeit, als 
sich und ihre Kinder im Frauenschutzhaus in Sicherheit 
zu bringen. Für viele Frauen ist das Gefühl der Sicher-
heit wichtig, dass ihnen im geschützten Rahmen eines 
Frauenhauses vermittelt wird. Die Erfahrung, dass sich 
jemand parteilich an ihre Seite stellt, ihnen glaubt, ihre 
Bedürfnisse ernst nimmt und sie akzeptiert, ist für viele 
Frauen neu. Dieses Konzept von Parteilichkeit entspricht 
nicht dem systemischen Ansatz, einem in der Familien-
beratung und in vielen behördlichen sozialen Diensten 
vorherrschenden Konzept.

Ziele der Beratung sind
die Beendigung der Gewalt und der Schutz vor weiteren 

Gewalthandlungen,
die Befreiung aus der Gewaltsituation, die Wiederge-

winnung des eigenen Selbstwertes, die Stärkung der 
Handlungsfähigkeit und Autonomie und der Aufbau eines 
selbstbestimmten Lebens.

Ab 01.01.2006 übernimmt das Frauen- und Kinderschutz-
haus in Kooperation mit anderen Bausteinen die Bera-
tungs- und Interventionsarbeit für die Stadt Hannover.

Die Mitarbeiterinnen sind telefonisch zu erreichen:
Mo. bis Fr. 8.00 – 16.30 Uhr
Sa.  9.00 – 14.00 Uhr     
und an jedem Abend von 21.00 bis 6.00 Uhr.
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2.8 Kommunaler Sozialdienst der Stadt Hannover (KSD)

Organisationsform und Aufgabenbeschreibung 
Der Kommunale Sozialdienst (KSD) gehört zum Fachbe-
reich Jugend und Familie der Stadt Hannover und ist ein 
dezentraler Dienst mit sozialräumlicher Ausrichtung. Die 
Dienststellen des KSD befinden sich in allen 13 Stadt-
bezirken der Stadt Hannover. Daneben gibt es noch die 
Clearingstelle und die Zentralen Fachdienste (ZFD) so-
wie Sonderdienste, zu denen die Jugendgerichtshilfe, der 
Pflegekinderdienst, die Flüchtlingsarbeit und die Gemein-
wesenarbeit gehören. Der KSD ist grundsätzlich zustän-
dig für die „Beratung und Unterstützung für Familien und 
allein erziehende Personen mit Kindern“. 

Seit 01.01.2005 wird stadtweit eine besondere Schwer-
punktsetzung auf den „Umbau der Hilfen zur Erziehung“ 
gelegt. Dabei stehen Sozialraumorientierung, AdressatIn-
nenorientierung und Ressourcenorientierung im Vorder-
grund, d.h. mit den Hilfe suchenden Menschen wird ganz-
heitlich in ihrem direkten Lebensraum gearbeitet. Träger 
der freien Jugendhilfe werden dabei frühzeitig – auf dem 
Hintergrund der gemeinsamen Verantwortung für den 
Sozialraum – mit einbezogen.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KSD kooperie-
ren mit Einrichtungen vor Ort, wie z.B. Schulen, Kinderta-
gesstätten, Horten, Freizeiteinrichtungen, Sportvereinen 
etc. Im Rahmen der Schwerpunktsetzung sind sie An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Bürgerin-
nen und Bürger der Stadt Hannover in sozialen Krisen. 
Arbeitsfelder sind dabei insbesondere Beratung, Unter-
stützung, Begleitung und die Einrichtung von Hilfen.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des KSD bieten - im 
Rahmen der entsprechenden Datenschutzbestim-mun-
gen – Beratung, Krisenintervention und Einleitung von 
Hilfen an. Dieses Angebot erfolgt während der Sprech-
stunden (Montag und Donnerstag von 8.30 – 11.00 Uhr) 
sowie in individuell abgestimmten Gesprächen im KSD 
und bei den Hilfesuchenden selbst. Darüber hinaus ist der 
KSD – in Notfällen – „rund-um-die-Uhr“ erreichbar.   

Die gesetzlichen Grundlagen ergeben sich u.a. aus dem 
Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), dem Kinder – und Ju-
gendhilfegesetz (SGB VIII) und in Teilen nach dem SGB 
XII in Verbindung mit dem SGB II.

Im Folgenden werden beispielhaft  Hilfebereiche und  
-formen dargestellt:

Beratung und Unterstützung für Familien und allein er-
ziehende Personen mit Kindern

Präventive Unterstützung durch Sozialberatung und 
einen sozialräumlichen Arbeitsansatz

Beratung für Mädchen und Jungen, Jugendliche und 
junge Menschen (bis 26 Jahren) bei Problemen mit El-
tern, Freundeskreis, Schule, Ausbildung usw.

Beratung von Eltern bei Problemen mit ihren Kindern 
(bis zur Volljährigkeit)

Einleitung von ambulanten, teil- und vollstationären 
Hilfen zur Erziehung (im Rahmen eines gesetzlich vor-
gegebenen Hilfeplanverfahrens)

Kriseninterventionen mit Schutzmaßnahmen für akut 
gefährdete Mädchen und Jungen sowie Jugendliche

Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Fa-
miliengerichtshilfe

Beratung und Unterstützung für allein stehende Men-
schen und Paare ohne Kinder

Ansprechstelle in der Krise
Vermittlung zu Diensten und Ämtern der Verwaltung 

und zu Hilfsangeboten in freier Trägerschaft 

Der stadtteilbezogene und sozialraumorientierte Arbeits-
ansatz im KSD in Verbindung mit der Schwerpunktset-
zung „Umbau der Hilfen zur Erziehung“

Der KSD betrachtet es als besonders effektiv, nicht aus-
schließlich am Einzelfall orientiert, d.h. an den individuel-
len Symptomen Einzelner oder von Familien zu arbeiten. 
Daher ist in Ergänzung zu den geschilderten Einzelfallhilfen 
der stadtteilbezogene/sozialraumorientierte Arbeitsansatz 
ein weiteres wichtiges Aufgabenfeld im KSD. Die „Soziale 
Arbeit“ setzt hier an den Lebenszusammenhängen der 
Menschen an und geht davon aus, dass individuelle Le-
benssituationen durch gesellschaftliche Strukturen (Woh-
nungsbau, Wohnumfeld, Infrastruktur, ...) mitbestimmt 
werden.

Der stadtteilbezogene/sozialraumorientierte Arbeitsan-
satz beinhaltet u.a.:

Mobilisierung von Ressourcen bei Einzelnen, in Fami-
lien und in der Nachbarschaft (Einbeziehung des Sozi-
alraums)

Erschließung von Hilfenetzen
Vermittlung und Koordination von Beratungs- und Hilfe-

angeboten
Stützung und Begleitung des vorhandenen Hilfepoten-

tials
Einflussnahme auf bedarfsgerechte Entwicklung des 

Hilfeangebotes im Wohngebiet und auf die Sozialplanung/
Stadtentwicklung, u.a. um positive Lebensbedingungen 
für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- 
und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaf-
fen (entsprechend § 1 Absatz 3 Satz 4 SGB VIII).

Bezirkssozialarbeiterinnen und Bezirkssozialarbeiter des 
KSD engagieren sich in Stadtteilrunden – einem Netz-
werk von Expertinnen und Experten (zum Teil unter 
Beteiligung betroffener Bürgerinnen und Bürger) –, die 
sich je nach Thema aus verschiedenen (sozialen) Diens-
ten zusammensetzen können: freie Träger, Initiativen, 
Polizei, Schule, kirchliche Verbände und konfessionelle 
Einrichtungen, Medizin, Justiz ...

Der KSD ist ein zentraler Baustein im HAIP-Programm 
und mit verantwortlich für die Entwicklung von entspre-
chenden Angeboten für „Kinder und Jugendliche mit 
Gewalterfahrungen im häuslichen Bereich“. 
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Im Interventionsverlauf stellt der KSD eine wichtige 
Ansprechstelle dar, wenn Kinder und Jugendliche von 
häuslicher Gewalt betroffen sind. 

 
2.8.1 Arbeitsgruppe „Kinder und  

 Jugendliche mit Gewalterfahrungen  
 im häuslichen Bereich“ 

Im Rahmen der Arbeit dieser HAIP-AG wird zukünftig 
eines der zentralen Themen sein, Standards zur Um-
gangsregelung in Fällen von häuslicher Gewalt zu erar-
beiten, die für alle im Interventionsverlauf beteiligten 
Institutionen Gültigkeit haben und auch von Seiten des 
Familiengerichtes Akzeptanz erfahren. 

Ausgehend von dem Grundsatz, dass der Schutz vor Ge-
walt immer Vorrang vor dem Recht auf Kontakt haben 
muss, wurden innerhalb der AG die folgenden Thesen 
bzw. Vorschläge zum Verfahren entwickelt, die zurzeit 
noch in der Diskussion sind und zwischen den beteiligten 
Institutionen noch abgestimmt werden müssen.

Thesen zur Ausgangssituation
Das Miterleben von Gewalt gegen die Mutter hat immer 

eine schädigende Wirkung für die Kinder. 
Wenn häusliche Gewalt stattfindet, dann besteht eine 

hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch Kinder misshandelt, 
sexuell missbraucht oder vernachlässigt werden. 

Wenn Kindesmisshandlung durch den Vater stattfindet, 
dann besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch die 
Mutter Gewalt erleidet. 

Gewalt gegen die Mutter schadet den Kindern immer, 
unabhängig davon, ob sie selbst unmittelbar Gewalt er-
leiden oder nicht. 

Frauen können ihre Kinder nur dann beschützen, wenn 
sie selbst Schutz finden. D.h., wenn Frauen in dieser Si-
tuation unterstützt und geschützt werden, besteht die 
Chance, dass auch die Kinder besser von den Unterstüt-
zungssystemen erreicht werden. 

Auch wenn Frauen den gewalttätigen Partner verlas-
sen, bedeutet das nicht das Ende der Gewalt, sondern 
in vielen Fällen eine Eskalation der Bedrohung und Ge-
walt. Gleichzeitig setzt der „Kampf“ vieler Männer um 
die Kinder ein.

Frauen und Kinder werden häufig während der Besuche 
bzw. bei der Übergabe der Kinder bedroht oder miss-
handelt. 

Besuchsregelungen geben Vätern die Möglichkeit, 
Misshandlungen, Bedrohungen und abhanden gekom-
mene Kontrolle fortzusetzen. Dies ist in vielen Fällen die 
zugrunde liegende Motivation für den Antrag auf Umgang 
mit dem Kind. 

Gewalttätige Männer haben häufig vor der Trennung 
keine enge Bindung an ihre Kinder gehabt. 

Vorschläge zum Verfahren
In allen Fällen, in denen es um Maßnahmen zur Siche-

rung des Kindeswohls geht, vor allem aber in Fällen, in 
denen Gewalt gegen Kinder bekannt ist oder befürchtet 
wird bzw. in Fällen von Trennung und Scheidung werden 
im Beratungsgespräch nach der Situation der Kindesmut-
ter gefragt und mögliche Gefährdungen geklärt. 

Frauen, die häusliche Gewalt erleiden bzw. erlitten  
haben, erhalten entsprechende Informationen über Zu-
fluchts- und Beratungsmöglichkeiten. 

In Gewaltverhältnissen gibt es keine „gleichberechtig-
te Verhandlungsebene“. Frauen, die vor einem gewalttä-
tigen Partner geflüchtet sind, werden nicht zu gemeinsa-
men Gesprächen mit diesem Mann verpflichtet. 

Alle Maßnahmen, die zum Schutz und zum Wohle von 
Kindern eingeleitet werden, müssen daraufhin überprüft 
werden, ob sie die Sicherheit der Mutter gefährden.

Alle Angebote, die dem Schutz und der Unterstützung 
von Frauen dienen, müssen daraufhin überprüft werden, 
ob sie das Wohl und den Schutz von Kindern nicht ver-
nachlässigen.

Alle Entscheidungen über die Rechte von Vätern auf 
Umgang mit ihren Kindern müssen daraufhin überprüft 
werden, ob sie die Sicherheit der Mütter oder das Wohl 
der Kinder gefährden. Wenn häusliche Gewalt vorliegt, 
wird grundsätzlich eine Aussetzung des Umgangsrechts 
angestrebt, bis die Frage der Sicherheit von Frau und 
Kindern geklärt ist.

Der Mann wird auf Angebote zur Verhaltensänderung 
– z.B. auf entsprechende Angebote beim Männerbüro 
Hannover – hingewiesen. Wenn er Verantwortung für 
sein Handeln übernimmt und zur Veränderung bereit ist, 
ist das Umgangsrecht entsprechend den o.g. Punkten 
zu entwickeln. 

Wenn nach Abwägung der o.g. Punkte ein Umgang 
möglich ist, besteht die Chance, dass die Kinder dadurch 
die Möglichkeit erhalten, sich ein realistisches Bild von 
ihrem Vater machen können. Durch die Trennung vom 
Vater setzt bei den meisten Kindern eine Idealisierung 
ein. 

Es sind dann Vorkehrungen zu treffen, die bei der Aus-
führung einer Umgangsregelung den Schutz der Frauen 
gewährleistet. 

Diese Vorlage basiert auf einem Fachartikel von Prof. Dr.  
Barbara Kavemann: Kinder und häusliche Gewalt – Kinder 
misshandelter Mütter – in: Kinder misshandelter Mütter: 
Unterschiedliche Aufträge – Eine gemeinsame Aufgabe/Ko-
operation der beteiligten Professionen in Fällen häuslicher 
Gewalt; Hrsg.: Niedersächsisches Ministerium für Soziales, 
Frauen, Familie und Gesundheit, Bezirksregierung Hannover, 
Landespräventionsrat Niedersachsen (Dezember 2004).
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Angaben, ob der Antragsgegner in Besitz einer Waffe ist
Angaben darüber, ob es schon früher in der Vergan-

genheit Misshandlungen gab und ggf. Notizen dazu (es 
ist dadurch für das Gericht leichter zu begründen, dass 
es sich nicht um einen Einzelfall handelt und Wieder-
holungsgefahr besteht)

Angaben, ob die Antragstellerin bereits im Frauenhaus 
war 

Ggf. Drohbriefe oder andere Beweismittel
Genaue Anschrift des Antragsgegners (die vom Gericht 

zu erlassende Verfügung bzw. einstweilige Anordnung 
muss zugestellt werden)

Protokolle über die Anhörungen durch die Polizei oder 
die Aufnahme von Strafanzeigen

Die Anträge werden aufgenommen und an die zuständige 
Richterin / den zuständigen Richter weitergeleitet.

Für den Zuständigkeitsbereich des Amtsgerichts Hanno-
ver können in der dortigen Rechtsantragstelle die Anträ-
ge nach §§ 1,2 GewSchG gestellt werden.

Soweit möglich sollten dazu folgende Unterlagen vor-
gelegt werden:

Ausweis (Personalausweis/Reisepass)
Unterlagen über das Einkommen (Gehaltsnachweis, 

Mietnachweis, Kontoauszüge, die für die Bewilligung von 
Prozesskosten- bzw. Beratungshilfe benötigt werden)

Ärztliche Atteste (Krankenhaus oder Arzt)
Tagebuchnummer der Polizei
Ablichtung des Platzverweises
Anschriften von evtl. Zeugen
Bei geschiedenen Eheleuten das Aktenzeichen des Ehe-

scheidungsverfahrens
Angaben zu Vorstrafen des Antragsgegners

2.9 Rechtsantragstelle des Amtsgerichts
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2.10  Arbeitsgruppe „Migrantinnen“

Seit Anfang 1998 besteht innerhalb des HAIP-Verbundes 
eine Arbeitsgruppe, die sich speziell mit der Situation 
von Migrantinnen, die von Gewalt betroffen sind, befasst. 
Dort beteiligen sich Vertreterinnen von städtischen Ein-
richtungen, Vereine und Verbänden der Migration- und 
Sozialarbeit.

Die AG trefft sich regelmäßig alle 6 Wochen. Seit 2002 
finden gemeinsame Aktionen zum internationalen Tag 
gegen Gewalt gegen Frauen (25. November) statt.

Die Mitglieder der AG sind:
SUANA-Beratungsstelle für von MännerGewalt betrof-

fenen Migrantinnen,
Bestärkungsstelle für von MännerGewalt betroffene 

Frauen,
Frauen und Kinderschutzhaus Hannover,
Phoenix e.V. – Beratungsstelle Kobra,
Frauenhaus der AWO in der Region Hannover,
Referat für Frauen und Gleichstellung,
Referat für interkulturelle Angelegenheiten,
iaf-Hannover (Verband binationaler Familien und Part-

nerschaften),
Spokusa e.V.,
VSE-Hainholz (Verbund Sozial-therapeutischer Einrich-

tung e.V. sowie
ehrenamtlich aktive Frauen.

Bei der Veranstaltung am 25.11.2004 entstand die Idee 
ein Fachforum Migrantinnen einzurichten. In diesem 
Forum arbeiten seitdem vier Politikerinnen aus vier 
verschiedenen Landesfraktionen, SUANA/kargah e.V., 
Flüchtlingsbüro/kargah e.V., das Frauen und Kinder-
schutzhaus, Phoenix e.V. – Beratungsstelle Kobra und 
die Frauenbeauftragte der Stadt Hannover.

Das Fachforum Migrantinnen befasste sich in der letzten 
Zeit vorwiegend mit Härtefällen, wie z.B. geplanten Ab-
schiebungen von Opfern häuslicher Gewalt.

Ansprechpartnerin
Simin Nassiri
SUANA/kargah e.V.
Tel.: 0511  126 078-14/-18 
E-Mail: suana@kargah.de
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In der Sitzung Runder Tisch – HAIP am 15.12.2004  
wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, mit dem Ziel, 
im Jahre 2005 eine Fachkonferenz zum Themenkomp-
lex „Zwangsheirat – Häusliche Gewalt – Ehrenmorde“ 
durchzuführen. Der Runde Tisch setzte sich mit der 
Durchführung der Fachkonferenz folgende Ziele: Sen-
sibilisierung in der Beratungsarbeit, Erweiterung der 
Handlungskompetenz, Austausch und Vernetzung, Auf-
klärung, Prävention. Als Zielgruppen wurden definiert: 
Mitarbei-terInnen bzw. MultiplikatorInnen aus den Berei-
chen Sozialarbeit, Polizei, Justiz, Bildungseinrichtungen, 
Kommunalverwaltung, freie Wohlfahrtsverbände, Frau-
en- und Mädchenhäuser, Frauen- und Mädchenprojekte, 
Stadtteilinitiativen und Migrantenselbstorganisationen 
sowie KommunalpolitikerInnen. 

Der Runde Tisch setzte sich außerdem das Ziel, dass die 
Durchführung der Konferenz ein erster Schritt sein soll-
te, um sich mit dem Themenkomplex längerfristig und 
ergebnisorientiert zu befassen.

Die Fachkonferenz wurde am 21.06.2005 mit über 200 
Teilnehmenden im Lister Turm durchgeführt und die 
Beiträge zeitnah dokumentiert. Die Dokumentation kann 
über LHH Referat für interkulturelle Angelegenheiten 
unter 

0511  168-41232 oder per E-Mail 
arzu.altug@hannover-stadt.de 

bestellt oder unter 
www.hannover.de/deutsch/arb_soz/interess/interkul/

ref_inku.htm 
bezogen werden. Auf diese Konferenz aufbauend hat die 
AG Zwangsheirat einen Workshop am 29.11.2005 durch-
geführt, an dem 30 Personen aus Kommunalverwaltung 
und Beratungsstellen teilgenommen haben. 

Die AG Zwangsheirat wird ihre Arbeit im Auftrag des 
Runden Tisches des HAIP kontinuierlich fortsetzen und 
jährlich zwei Workshops veranstalten. Sie wird sich mit 
dem Runden Tisch für eine Kriseneinrichtung für junge 
Migrantinnen in Hannover bzw. Region einsetzen und 
Aufklärungskampagnen in den Schulen initiieren. 

Definition „Zwangsheirat“: Zwangsheirat ist eine Ehe-
schließung, bei der eine Ehepartnerin bzw. ein Ehepart-
ner oder beide durch Druck, Androhung oder Anwendung 
von Gewalt zur Zustimmung bewegt werden. Zwangshei-
rat ist eindeutig eine Menschenrechtsverletzung.

Ansprechpartnerin
Arzu Altug
Landeshauptstadt Hannover
Referat für interkulturelle Angelegenheiten
Trammplatz 2
30159 Hannover

Tel.: 0511  168-41232 
E-Mail: arzu.altug@hannover-stadt.de

2.11  Arbeitsgruppe „Zwangsheirat“
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2.12  Koordinierungsstelle für Kinder und Jugendliche 

Koordinierungsstelle und Vernetzung 
Im Rahmen von HAIP, dem hannoverschen Interventi-
ons-Programm gegen Männergewalt in der Familie, be-
teiligt sich das Kinderschutz-Zentrum an der AG „Kinder 
und Jugendliche mit Gewalterfahrungen im häuslichen  
Bereich“, sowie am Runden Tisch des Interventions-
programms. 

In diesem Rahmen ist das Kinderschutz-Zentrum seit 
2004 die Koordinierungsstelle für betroffene Mädchen 
und Jungen und steht als Kontaktstelle betroffenen 
Mädchen und Jungen zur Verfügung. Im Jahr 2005 sind 
Kinder in 47 Familien durch Beratungsprozesse im Kin-
derschutz-Zentrum zum Schutz vor häuslicher Gewalt 
und ihren Folgen unterstützt worden. Hinzu kommen 
Fallberatungen, Kontaktaufnahmen und Infogespräche, 
in denen beispielsweise an andere Unterstützungsstellen 
vermittelt wurde.

Das Kinderschutz-Zentrum in Hannover ist eine Fachbera-
tungsstelle bei allen Formen der „Gewalt gegen Kinder“. 

Wir beraten Mädchen und Jungen, Jugendliche, deren 
Eltern und/oder Bezugspersonen und Fachpersonal bei 
drohender oder bereits eskalierter Vernachlässigung und 
psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt innerhalb 
und außerhalb der Familie. 

Wir aktivieren unsere KlientInnen und beziehen sie mit 
ein in das Suchen und Finden von für sie bestmöglichen 
Lösungen zum Schutz der Kinder. 

Schwerpunkt
Kinder, die Partnerschaftsgewalt erleben
Sozialwissenschaftliche Untersuchungen und Erfahrun-
gen mit der Intervention bei häuslicher Gewalt haben 
gezeigt, dass die Situation von Kindern misshandelter 
Mütter noch nicht ausreichend berücksichtigt bzw. in den 
Blick der Fachkräfte gelangt ist.

Untersuchungen des Deutschen Jugendinstitutes bele-
gen erhebliche psychosoziale Belastungen bei Kindern, 
die häusliche Gewalt miterlebt haben. Wenn häusliche 
Gewalt stattfindet, besteht darüber hinaus eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass auch die Kinder selbst  misshan-
delt, sexuell missbraucht oder vernachlässigt werden. 

Weitere Untersuchungen, z.B. des Kriminologischen For-
schungsinstituts Niedersachsen, stellen einen Zusam-
menhang her, dass häusliche Gewalt gegen Frauen und 
Gewalterfahrungen von Kindern im familiären Kontext 
einen Risikofaktor für die Entwicklung von Gewaltverhal-
ten bzw. Gewaltakzeptanz bei Kindern und Jugendlichen 
darstelle. Offenbar sind Jungen in diesem „Kreislauf der 
Gewalt“ gefährdet, selbst Täter zu werden, während die 
Mädchen gefährdet sind, die Opferrolle zu lernen. Je 
frühzeitiger und konsequenter häusliche Gewalt beendet 
wird, ist dies ein Beitrag zur Gewaltprävention bei Kindern 
und Jugendlichen und Erwachsenen.

Beratung und Intervention
„Mut tut gut“ – Der Kartensatz für Kinder und Jugendliche: 
Das Kinderschutz-Zentrum hat eine Information für betrof-
fene Kinder und Jugendliche in Form eines Kartensatzes 
entwickelt, auf dem die Telefonnummer und Adresse des 
Kinderschutz-Zentrums angegeben sind. Kinder werden hier 
ermutigt, Kontakt aufzunehmen. So wird ihnen ein eigen-
ständiger Zugang zum Hilfeangebot leichter ermöglicht. 

Diese Handreichung wird z.B. nach Polizeieinsätzen vor 
Ort oder durch MitarbeiterInnen des KSD den betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen überreicht. Die Fachkräfte 
des Kinderschutz-Zentrums sind in den werktäglichen 
Telefonzeiten zu erreichen. Sie beraten und stellen im 
Einzelfall die Überleitung der betroffenen Mädchen und 
Jungen zu einer anderen Beratungsstellen oder Hilfe-
angeboten sicher.

Kindergruppe zur Entlastung und Unterstützung 
Das Kinderschutz-Zentrum Hannover hat in Kooperation 
mit dem Männerbüro Hannover vom Herbst 2004 bis März 
2005 eine pädagogische Unterstützungsgruppe für Mäd-
chen und Jungen durchgeführt, die Zeugen von Gewalt 
– meist ihres Vaters gegen ihre Mutter – geworden sind. 
Geleitet wurde die Gruppe von einem Mitarbeiter des Kin-
derschutz-Zentrums in Zusammenarbeit mit einer analy-
tischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Die 
Gruppe bestand aus zwei Mädchen und vier Jungen im 
Grundschulalter. Sie umfasste 12 Termine am Nachmit-
tag  zu 1,5 Stunden, sowie begleitende Einzel- und Grup-
pengespräche mit den Müttern. Kultur- und geschlechts-
spezifische Aspekte wurden in die Arbeit einbezogen. 

Die Kinder litten unter Belastungen durch schwierige 
äußere Lebenssituationen wie Trennung ihrer Eltern, 
Bedrohungen seitens des Vaters, materielle Probleme 
oder dem Verlust ihres gewohnten Lebensumfeldes durch 
Umzug und Schulwechsel.

Emotionale Folgen des Erlebten waren tiefe Gefühle von 
Vernachlässigung, Überforderung, Angst, Schuld, Scham, 
Traurigkeit, Wut, Unverständnis und Verwirrung. Zwei 
Drittel dieser Kinder war selbst Opfer von Gewalt seitens 
der Väter gewesen.

Die anschließende Evaluation der Gruppe unter Mitar-
beit der Mütter ergab ein positives Ergebnis. Die Kinder 
konnten 

Sicherheit gewinnen,
ihre Bedürfnisse deutlicher mitteilen und
die Aggressionen nahmen ab.

Einige Familien haben weitere Beratungen im Kinder-
schutz-Zentrum angenommen.

Modell und Ergebnisse dieser Gruppenarbeit wurden auf 
einer niedersachsenweiten Fortbildung im Kinderschutz-
Zentrum im Oktober 2005 Fachkräften vermittelt, um 
weitere Gruppenangebote dieser Art anzuregen. 
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Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und
Nachstellungen (GewSchG)
vom 11. Dezember 2001, BGBl I 2001, 3513

gültig ab 1.1.2002

§ 1
Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen

(1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit oder die Freiheit einer anderen
Person widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag der verletzten Person die zur
Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Die Anordnungen
sollen befristet werden; die Frist kann verlängert werden. Das Gericht kann insbesondere
anordnen, dass der Täter es unterlässt,

1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten,

2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten,

3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig
aufhält,

4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln,
aufzunehmen,

5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen,

soweit dies nicht zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn

1. eine Person einer anderen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
der Freiheit widerrechtlich gedroht hat oder

2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich

a) in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt oder
b) eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklich
 erklärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkommunika-
 tionsmitteln verfolgt.

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn die
Handlung der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient.

(3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen
nach Absatz 1 auch dann anordnen, wenn eine Person die Tat in einem die freie
Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen
hat, in den sie sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel vorübergehend versetzt hat.

§ 2
Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung

(1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung
mit Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt geführt, so kann
sie von diesem verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur alleinigen Benutzung zu
überlassen.

Gewaltschutzgesetz
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(2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der verletzten Person mit
dem Täter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem sich
die Wohnung befindet, zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung gemietet
hat. Steht dem Täter allein oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das Erbbaurecht
oder der Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich die Wohnung befindet, oder hat er die
Wohnung allein oder gemeinsam mit einem Dritten gemietet, so hat das Gericht die
Wohnungsüberlassung an die verletzte Person auf die Dauer von höchstens sechs Monaten zu
befristen. Konnte die verletzte Person innerhalb der vom Gericht nach Satz 2 bestimmten Frist
anderen angemessenen Wohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht beschaffen, so kann das
Gericht die Frist um höchstens weitere sechs Monate verlängern, es sei denn, überwiegende
Belange des Täters oder des Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für
das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche Wohnrecht.

(3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen,

1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass der verletzten Person
das weitere Zusammenleben mit dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht zuzumuten ist
oder

2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat die Überlassung der
Wohnung schriftlich vom Täter verlangt oder

3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person besonders schwerwiegende
Belange des Täters entgegenstehen.

(4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, so hat der Täter
alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren oder
zu vereiteln.

(5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die Nutzung verlangen, soweit
dies der Billigkeit entspricht.

(6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch in
Verbindung mit Abs. 3, einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter
geführt, kann sie die Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies
erforderlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann auch dann
gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Im Übrigen
gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend.

§ 3
Geltungsbereich, Konkurrenzen

(1) Steht die verletzte oder bedrohte Person im Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 oder Abs. 2
Satz 1 unter elterlicher Sorge, Vormundschaft oder unter Pflegschaft, so treten im Verhältnis zu
den Eltern und zu sorgeberechtigten Personen an die Stelle von §§ 1 und 2 die für das
Sorgerechts-, Vormundschafts- oder Pflegschaftsverhältnis maßgebenden Vorschriften.

(2) Weitergehende Ansprüche der verletzten Person werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 4
Strafvorschriften

Wer einer bestimmten vollstreckbaren Anordnung nach § 1 Abs. 1 Satz 1 oder 3, jeweils auch in
Verbindung mit Abs. 2 Satz 1, zuwiderhandelt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bestraft. Die Strafbarkeit nach anderen Vorschriften bleibt unberührt.
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Anschreiben an das Männerbüro Hannover
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Anschreiben an den Beschuldigten
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Anschreiben an Waage e.V.
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Anschreiben an die Geschädigte
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Außergerichtliche Vereinbarung 
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Kontaktadressen im HAIP-Verbund

 Frau Dr. Vollmer-Schubert Stadt Hannover
 (Federführung) Referat für Frauen und Gleichstellung
  Postfach 125
  30001 Hannover
  Tel.: 0511  168-45301  •  Fax: 0511  168-46699
  E-Mail: Brigitte.Vollmer-Schubert@hannover-stadt.de

 Frau Rexhausen Frauen- und Kinderschutzhaus
 (Koordination HAIP & BISS) Postfach 6162
  30061 Hannover
  Tel.: 0511  69 86 46  •  Fax: 0511  69 63 220
  E-Mail: fukschhannover@t-online.de.de
 

 Frau Nassiri SUANA/kargah e.V.
 (Koordination HAIP &  Zur Bettfedernfabrik 3
 BISS-Kooperationspartner) 30451 Hannover
  Tel.: 0511  126 078-14/-18  •  Fax: 0511  126 078-22
  E-Mail: suana@kargah.de

 Herr Amme Kommunaler Sozialdienst
 (Koordination HAIP) Ihmeplatz 5
  30449 Hannover
  Tel.: 0511  168-49842  •  Fax: 0511  168-44932
  E-Mail: Carsten.Amme@hannover-stadt.de

 Frau Otto Bestärkungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen  
 (BISS-Kooperationspartner) (im Beratungs- u. Therapiezentrum)
  Bödekerstraße 65
  30161 Hannover
  Tel.: 0511  394 81 77  •  Fax: 0511  69 25 31
  E-Mail: bestaerkungsstelle@btz-hannover.de
 

 Herr Eggerding Männerbüro Hannover e.V.
 (BISS-Kooperationspartner) Ilse-ter-Meer-Weg 7
  30449 Hannover
  Tel.: 0511  219 78 595  •  Fax: 0511  219 78 598
  E-Mail: klaus.eggerding@maennerbuero-hannover.de

 
 Frau Silinger Staatsanwaltschaft Hannover
  Volgersweg 67
  30175 Hannover
  Tel.: 0511  347-3121  •  Fax: 0511  347-2591
  E-Mail: Irene.Silinger@sta-h.niedersachsen.de



62 Kontaktadressen

 Frau Zieseniß Polizeidirektion Hannover (BFK)
  Waterloostraße 9
  30169 Hannover
  Tel.: 0511  109-1113  •  Fax: 0511  109-1100
  E-Mail: praevention@pd-h.polizei.niedersachsen.de

 Herr Richter Waage e.V.
 (BISS-Kooperationspartner) Lärchenstraße 3
  30161 Hannover
  Tel.: 0511  388 35 58  •  Fax: 0511  348 25 86
  E-Mail: c.richter@waage-hannover.de
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